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 EINLEITUNG A.

1. Lage und Größe des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 30 ĂWohngebiet Gr¿ne Aueñ liegt in der Wilhelmsdor-

fer Vorstadt der Stadt Brandenburg a. d. H., an der Straße Grüne Aue. Es handelt sich um eine 

rund 1,9 ha große Brachfläche, die ehemals als Kleingartenanalage bzw. Lagerplatz einer Molke-

rei genutzt wurde. Die Baulichkeiten wurden Ende der 1990er Jahr beräumt und das Gelände 

liegt seither brach.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Einzelnen wie folgt umgrenzt: 

¶ im Norden durch die Straße Grüne Aue,  

¶ im Süden durch einen stillgelegten, rund fünf Meter hohen Bahndamm, 

¶ im Westen durch eine Anliegerstraße mit Reihen- und Einfamilienhausbebauung sowie 

¶ im Osten durch ein- und zweigeschossige Nebengebäude, die u. a. als Lagerräume für das 

benachbarte Küchenstudio genutzt werden sowie Mehrfamilienwohngebäude. 

Da das Plangebiet nun seit mehr als 10 Jahren brach liegt, ist es heute unterschiedlich stark mit 

Gehölzen bestanden, im Südwesten des Gebiets befinden sich große Bodenanhäufungen. Eine 

aktive Nutzung des Geländes findet im Zeitpunkt der Planaufstellung nicht statt.  

2. Planungsanlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Ziel ist die Entwicklung eines innerstädtischen Wohnstandortes mit Einzel-, Doppel- und Mehr-

familienhäusern auf dieser brachgefallenen Fläche. Mit der Nachnutzung des Gebiets besteht die 

Chance, einen attraktiven Wohnstandort mit unterschiedlichen Bebauungsformen zu schaffen 

und damit das Angebot im Stadtteil zu erweitern und die bestehende Nachfrage nach individuel-

lem Wohnraum zu bedienen. So sollen im Plangebiet sowohl freistehende Einfamilien- und 

Doppelhäuser als auch Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen entstehen.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gilt es, die Voraussetzungen für eine geordnete, attrak-

tive und standortgerechte Nachnutzung der brachgefallenen Fläche zu schaffen. Dabei soll insbe-

sondere auch die geordnete Erschließung des Plangebiets sichergestellt werden.  

Die Nachnutzung dieses städtebaulich integrierten Standorts dient dessen Wiedernutzbarma-

chung und unterstützt die Innentwicklung. Der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich 

wird damit vorgebeugt.  

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der eingangs genannten Zielstel-

lung zu schaffen, setzt der Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) sowie die notwendigen Verkehrsflächen fest. 

3. Verfahren 

Der Bebauungsplan wurde als sogenannter Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 

BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Somit galten die Vorschriften des vereinfachten 

Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
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Auf Grund seiner Größe und Lage im Stadtgebiet erfüllt das Planvorhaben die Anforderungsvo-

raussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB: 

Á Das Plangebiet liegt in der Wilhelmsdorfer Vorstadt und damit im Siedlungsgebiet der 

Stadt Brandenburg a. d. H. Es handelt sich um eine ehemals bebaute Fläche, auf der sich 

bis in die 1990er Jahre eine Kleingartenanlage und der Lagerplatz einer Molkerei be-

fanden. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine Nachnutzung der Brachfläche geschaffen werden. Damit dient der 

Bebauungsplan einer Maßnahme der Innenentwicklung.  

Á Die durch den Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 

Abs. 2 BauNVO beträgt weniger als 20.000 m²; das Baugebiet selbst beläuft sich nur 

auf rund 19.000 m². 

Das beschleunigte Verfahren wäre allerdings ausgeschlossen gewesen, wenn 

Á die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer UVP nach dem 

UVPG oder Landesrecht unterliegen, vorbereitet oder begründet wird oder 

Á Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB ge-

nannter Schutzgüter bestehen. 

Die nachfolgende Darstellung ergibt, dass beide Sperrtatbestände im vorliegenden Fall nicht 

erfüllt wurden. 

 

Hinweis: Im vorliegenden Verfahren wird von § 245c Abs. 1 BauGB (Überleitungsvorschrift aus 

Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stär-

kung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.Mai 2017) Gebrauch gemacht. Demnach 

wird das vorliegende Bebauungsplanverfahren nach den vor dem 13. Mai 2017 geltenden 

Rechtsvorschriften abgeschlossen, da die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden 

ist. 

3.1. Prüfung der weiteren Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des be-

schleunigten Verfahrens 

3.1.1. Prüfung der UVP-Pflichtigkeit  

Der Bebauungsplan setzt ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO sowie öffentliche 

Verkehrsflächen zur inneren Erschließung fest. 

Der Bebauungsplan begründet somit weder die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterliegen noch eine Zulässigkeit von Vorhaben gemªÇ Liste 1 ĂUVP-

pflichtige Vorhabenñ, Anlage 1 des Brandenburgischen Gesetzes ¿ber die Umweltvertrªglich-

keitsprüfung (BbgUVPG)
1
. 

                                                 

 

1 Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG). Vollständige Quellenangabe siehe Kap. 

Rechtsgrundlagen. 
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3.1.2. Prüfung einer Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB 

genannten Schutzgüter 

Bei den in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b Baugesetzbuch (BauGB) genannten Schutzgütern handelt 

es sich um die ĂErhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-

deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes)ñ.  

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine der vorgenannten Schutzgebiete. 

Die nächsten Schutzgebiete befinden sich in mindestens 550 m Entfernung zum Plangebiet.
2
 

Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet ĂStadthavelñ und das Vogelschutzgebiet ĂMittlere 

Havelniederungñ. Aufgrund dieser Entfernung zu Schutzgebieten, der Größe des Plangebiets und 

der angestrebten Nutzungen bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung den in 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b genannten Schutzgüter. 

3.1.3. Fazit zur Prüfung der Anwendbarkeit § 13a BauGB 

Im Rahmen der Prüfung der Anwendbarkeit des § 13a BauGB konnte für den vorliegenden Be-

bauungsplan festgestellt werden, dass 

Á die Summe der Grundfläche im Geltungsbereich unter dem in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

BauGB genannten Schwellenwert von 20.000 m² liegt, 

Á durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von bestimmten UVP-pflichtigen Vorhaben im 

Sinne des UVPG und/oder BbgUVPG begründet wird und 

Á keine ĂAnhaltspunkte f¿r eine Beeintrªchtigung der in Ä 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB ge-

nannten Schutzg¿ter bestehenñ. 

Im Ergebnis konnte somit festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Nr. 2 

BauGB vollständig vorliegen; der vorliegende Bebauungsplan durfte daher als Plan der Innent-

wicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden.  

In der Folge war die Durchführung einer formalisierten Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 

BauGB nicht erforderlich. Dennoch wurden die Umweltbelange in die Planung eingestellt. 

Der Flächennutzungsplan kann im Wege der Berichtigung an das Planvorhaben angepasst wer-

den. 

3.1.4. Verfahrenserleichterungen und Verfahrensschritte 

Für das beschleunigte Verfahren gelten besondere Verfahrensvorschriften. In diesem Planverfah-

ren wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB von den Verfahrenserleichterungen des § 13 Abs. 3 

BauGB Gebrauch gemacht. Zudem ergaben sich weitere Verfahrenserleichterungen aus § 13a 

Abs. 2 BauGB. Demnach wurde im Rahmen des vorliegenden Aufstellungsverfahrens von fol-

genden Punkten abgesehen: 

Á der förmlichen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,  

                                                 

 
2 Bundesamt für Naturschutz (BfN), LANDIS-BUND, Geobasisdaten, GeoBasis-DE/BKG (2011), Onlinekartendienst - Natura 

2000-Schutzgebiete, Zugriff am 16.02.2016. 
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Á dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und  

Á bei der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 

BauGB, welche Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, sowie 

Á von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB. 

Von der Erleichterung des § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB, wonach ein Bebauungsplan, der von den 

Darstellungen des geltenden Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden darf, bevor 

der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, wurde im vorliegenden Fall Gebrauch ge-

macht. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Brandenburg a. d. H. ist die Fläche 

des Plangebiets bislang als gemischte Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird mit 

Abschluss des Bebauungsplanverfahren gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichti-

gung angepasst. Die Darstellung einer Wohnbaufläche wird aufgenommen.  

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung mit einer 

zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m² gem. § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Ein-

griffe in Natur und Landschaft, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 

sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Da dieser Bebauungsplan der Fallgruppe 1 zuzuordnen war, entfiel in diesem Verfahren 

die Ausgleichspflicht. Dennoch wurden die abwägungserheblichen Belange von Natur und 

Landschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) BauGB) gemäß § 2 Abs. 3 BauGB ermittelt und bewertet 

sowie in die bauleitplanerische Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 3 Abs. 1 

und § 4 Abs. 1 BauGB wurde auf die Verfahrensbesonderheiten des beschleunigten Verfahrens 

hingewiesen. 

In diesem Planverfahren wurden nach alledem folgende Verfahrensschritte durchgeführt: 

 

Verfahrensschritt Zeitangabe 

Aufstellungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung (SVV) 

der Stadt Brandenburg an der Havel 

Beschluss Nr. 142/2014 

bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel,  

Jg. 24, Nr. 13 vom 16.06.2014  

21.05.2014 

Anfrage nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 22.05.2014 

Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 

Raumordnung  
06.06.2014 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Abstimmung 

mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

mit Schreiben vom 

14.12.2015  

mit Frist zur Stellung-

nahme bis 22.01.2016 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB im 

Rahmen einer öffentlichen Unterrichtung und Erörterung  
26.01.2016 
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Billigung des Planentwurfes durch den Hauptausschuss der Stadt Bran-

denburg an der Havel und Beschluss über die öffentliche Auslegung der 

Entwurfsunterlagen sowie Beschluss über die Anpassung des räumli-

chen Geltungsbereichs 

Beschluss Nr. 182/2016 

bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel, Jg. 

26, Nr. 13 vom 13.06.2016 

07.06.2016  

Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie Abstimmung mit den Nachbar-

gemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

mit Schreiben vom 

10.06.2016  

mit Frist zur Stellung-

nahme bis 22.07.2016 

 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs nebst Begründung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB 

im Zeitraum vom 

21.06.2016 bis 

22.07.2016  

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB nach Abwägung  

 

Die Ergebnisse der erfolgten Beteiligungen werden in Teil E. ĂErgebnisse der Beteiligungenñ 

dargelegt. 
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 GRUNDLAGEN DER PLANUNG  B.

4. Planerische und rechtliche Grundlagen 

4.1. Planungsrechtliche Grundlagen  

4.1.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Für den Bebauungsplan ergaben sich die Erfordernisse der Raumordnung insbesondere aus: 

Á dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. I S. 235) 

und 

Á der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 

31.03.2009 (GVBI. II S. 186) sowie  

Á dem Regionalplan 2020 der Region Havelland-Fläming vom 30.10.2015 (ABl. Bbg. Jhg. 26, 

Nr. 43). 

Die in den Planwerken enthaltenen Ziele (Z) der Raumordnung sind verbindlich und die Grund-

sätze (G) im Rahmen der Planaufstellung angemessen zu berücksichtigen. 

 

Mit Schreiben vom 06.06.2014 erfolgte die Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sonstigen Er-

fordernisse der Raumordnung seitens der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung. Die Festle-

gungskarte 1 des LEP B-B enthält für den dargestellten Geltungsbereich keine zeichnerischen 

Festlegungen. Für die vorliegende Planung waren weiterhin im Detail die nachfolgend aufge-

führten Erfordernisse der Raumordnung des LEP B-B und LEPro 2007 maßgebend: 

 

¶ Ziel 2.7 LEP B-B: Die Stadt Brandenburg an der Havel ist ein Oberzentrum. 

¶ Grundsatz aus § 5 Abs. 1 LEPro 2007: Die Siedlungsentwicklung soll auf Zentrale Or-

te ausgerichtet werden. 

¶ Grundsatz 2.8 LEP B-B: Hochwertige Raumfunktionen der Daseinsvorsorge mit über-

regionaler Bedeutung, wie die Siedlungsfunktion, sollen auf die Oberzentren kon-

zentriert werden. 

¶ Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 1 LEP B-B: In Zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung ist 

die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ohne quantitative Beschränkung möglich. 

 

Den genannten Zielen und Grundsätzen der Raumordnung wird aufgrund der Lage des Plange-

biets im Siedlungsgebiet des ausgewiesenen Oberzentrums Brandenburg a. d. H. entsprochen. 

 

¶ Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007: Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der 

Außenentwicklung haben. Die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes 

in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen 

sollen Priorität haben. 
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¶ Grundsatz aus § 5 Abs. 3 LEPro 2007: Es sollen verkehrssparende Siedlungsstruktu-

ren angestrebt werden. Es soll eine Orientierung an der guten Erschließung durch den 

schienengebundenen Personennahverkehr erfolgen.  

¶ Grundsatz 4.1 LEP B-B: Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig unter Nutzung bis-

her nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsge-

biete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen. Zusätzliche 

Wohnsiedlungsflächenentwicklung soll auf siedlungsstrukturell und funktional geeig-

nete Siedlungsschwerpunkte konzentriert werden. 

¶ Ziel 4.2 LEP B-B: Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzu-

schließen. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird die Innenentwicklung unterstützt, indem eine be-

reits anthropogen überformte, brachliegende Fläche einer neuen Nutzung zugeführt werden 

kann. Das Plangebiet schließt sich nahtlos an vorhandene Siedlungsstrukturen an bzw. wird von 

diesen umschlossen. Dementsprechend können auch bereits vorhandene Infrastrukturen genutzt 

werden. Daneben können durch die Nutzung innerörtlicher Bauflächenpotenziale im fußläufigen 

Bereich von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs verkehrssparende Strukturen 

entwickelt werden.  

Schließlich kam auch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung zu dem Ergebnis, dass die ge-

plante bauliche Entwicklung innerhalb eines vorhandenen Siedlungsbereichs in einem Zentralen 

Ort nicht in Konflikt mit den Zielen 4.2 LEP B-B und 4.5 Abs. 1 LEP B-B steht. Den genannten 

Grundätzen der Raumordnung wird aufgrund der räumlichen Einordnung des Geltungsbereichs 

entsprochen.
3
 Daneben wurde seitens der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung darauf hinge-

wiesen,  

¶ dass im weiteren Verfahren den Grundsätzen einer integrierten Freiraumentwicklung 

(§ 6 Abs. 1 - 3 LEPro 2007, 5.1 (G) LEP B-B) Rechnung zu tragen sei.  

Da f¿r das Vorhaben ĂWohngebiet Gr¿ne Aueñ ausschlieÇlich bereits anthropogen geprägte Flä-

chen in zentraler Lage im Stadtgebiet in Anspruch genommen werden, wird den grundsätzlichen 

Belangen des Freiraumschutzes entsprochen.  

 

Letztendlich teilte die Gemeinsame Landesplanungsabteilung in der Stellungnahme im Rahmen 

der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange mit, 

dass die Ziele der Raumordnung der Aufstellung des Bebauungsplans sowie der Berichtigung 

des Flächennutzungsplans nicht entgegenstehen. Den mitgeteilten Grundsätzen der Raumord-

nung wird entsprochen.
4
  

 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Planung auch den Zielen und Grundsätzen des bis-

lang im Entwurf vorliegenden Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

                                                 

 
3 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Stellungnahme vom 06.06.2014. 

4 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Gemeinsame Landesplanungsabteilung, Stellungnahmen vom 14.01.2016 

und 23.06.2016. 
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(LEP HR), zu dem Ende des Jahres 2016 das Beteiligungsverfahren stattfand, entspricht. Die in 

Aufstellung befindlichen Ziele und Grundsätze dieses Planwerks sind als sonstige Erfordernisse 

der Raumordnung auch in der vorliegenden Planung zu berücksichtigen. Folgende Grundsätze 

des LEP HR sind für die vorliegende Planung von Bedeutung: 

Á Grundsatz 5.1 (1) LEP HR: Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachver-

dichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruch-

nahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei 

sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere der 

Innenstädte ergeben, berücksichtigt werden. 

Á Grundsatz 5.1 (2) LEP HR: Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und 

Erholung sollen einander räumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden. 

Wie bereits erläutert wurde, wird mit der Nachnutzung der innerstädtischen Brachfläche die In-

nenentwicklung unterstützt und vorhandene Infrastruktur wird genutzt. Zudem werden die An-

forderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung der Innenstädte ergeben, in der 

Planung u. a. wie folgt berücksichtigt: es werden Begrünungsmaßnahmen festgesetzt, die Errich-

tung kompakter Gebäude wird ermöglicht und die Grundflächenzahl wird auf das erforderliche 

Maß begrenzt. Aufgrund der Lage des Plangebiets inmitten des Siedlungsgebiets der Stadt Bran-

denburg a. d. H. und damit in der Nähe zu Arbeitsstätten, Versorgungs- und Bildungseinrichtung 

sowie Erholungsorten wird eine ausgewogene Entwicklung der unterschiedlichen Funktionen 

unterstützt.   

Im Ergebnis sind auch die Grundsätze des in Aufstellung befindlichen LEP HR mit der vorlie-

genden Planung vereinbar. 

4.1.2. Regionalplan  

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming ist nach § 4 Absatz 2 des Gesetzes zur 

Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkP1G) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 (GVB1. I Nr. 13), Träger der Regionalplanung in der 

Region Havelland-Fläming. Ihr obliegt die Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergän-

zung des Regionalplans als übergeordnete und zusammenfassende Landesplanung im Gebiet der 

Region. 

Der von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg mit Bescheid vom 18. 

Juni 2015 genehmigte Regionalplan Havelland-Fläming wurde im Amtsblatt für Brandenburg 

Nummer 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht und trat damit in Kraft. Rechtswirksame 

Ziele und Grundsätze der Regionalplanung entfalten gemäß § 3 Abs. 1 ROG entsprechende 

Steuerungswirkung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Region. 

Im Rahmen der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB teilte die Regionale Planungsgemeinschaft mit, dass die 

beabsichtigte Entwicklung des Plangebiets mit den regionalplanerischen Grundsätzen in Über-

einstimmung steht.
5
  

                                                 

 
5 Regionale Planungsgemeinschaft, Regionale Planungsstelle Havelland-Fläming, Stellungnahmen vom 20.01.2016 und 

11.07.2016. 
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Nach dem Grundsatz 2.1.1 liegt das Plangebiet im ĂVorzugsraum Siedlung" des integrierten Re-

gionalplanes 2020 der Region Havelland-Fläming. In den ĂVorzugsrªumen Siedlungñ sollen 

vorrangig Bestandsgebiete verdichtet und dem Bedarf entsprechend neue, dem Wohnen dienende 

Bauflächen konzentriert werden.  

Gemäß den Grundsätzen 2.2.1 und 2.2.2 des Regionalplans Havelland-Fläming liegt der räumli-

che Geltungsbereich des Bebauungsplans im räumlichen Funktionsschwerpunkt eines Oberzent-

rums sowie im räumlichen Funktionsschwerpunkt für die Grundversorgung des Stadtteils 

Brandenburg an der Havel - Mitte. Innerhalb dieser räumlichen Funktionsschwerpunkte sollen 

bestehende Standorte von Einrichtungen der gehobenen Daseinsvorsorge und der Grundversor-

gung gesichert sowie der Ansiedlung neuer Einrichtungen ein besonderes Gewicht eingeräumt 

werden.  

Gemäß der Schreiben der Regionalen Planungsgemeinschaft vom 20.01.2016 und 11.07.2016 

stützt die beabsichtige Entwicklung eines Wohnstandortes mit Ein- und Mehrfamilienhäuser 

diese regionalplanerischen Entwicklungsziele.
6
 Damit steht die Planung mit den regionalplaneri-

schen Grundsätzen in Einklang.  

4.1.3. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) für die Stadt Brandenburg a. d. H. liegt in rechtsverbindlicher 

Form vom 22.04.1999 vor. Der Flächennutzungsplan weist die Flächen des Plangebiets als ge-

mischte Bauflächen aus. Im vorliegenden Bebauungsplan wird jedoch allein ein allgemeines 

Wohngebiet festgesetzt. 

Sofern die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht gefährdet ist, kann ein Bebauungsplan 

der Innenentwicklung, der von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, gemäß 

§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert 

oder ergänzt ist. 

Wie bereits im Kapitel 3.1.4 dargestellt ist, genügt es im vorliegenden Fall, den Flächennut-

zungsplan im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen. 

Nach seiner Berichtigung am Ende des B-Planverfahrens wird die betreffende Fläche im Flä-

chennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt (siehe auch Abbildungen in der Anlage 1 zur 

Begründung). 

Mit der Berichtigung wird die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht beeinträchtigt, da 

es sich um eine Fläche handelt, die bereits zum Großteil von Wohnbebauung umgeben ist. Auch 

seitens der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der frühzeitigen und 

förmlichen Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren, keine Belange gegen die Berichtigung des 

Flächennutzungsplans geltend gemacht. Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-

cherschutz äußerte ausdrücklich, dass gegen die Änderung der Darstellung keine Bedenken be-

stehen.
7
 

                                                 

 
6 Regionale Planungsgemeinschaft, Regionale Planungsstelle Havelland-Fläming, Stellungnahmen vom 20.01.2016 und 

11.07.2016. 

7 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West (T 26), Belange des Immissionsschutzes, 

Stellungnahme vom 14.01.2016. 
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4.1.4. Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan 

Die Fläche des Plangebiets ist im Landschaftsplan von 1995 als Fläche für Sonstige Kleingärten, 

Garten- und Grabeland dargestellt - was der früheren Nutzung entspricht, da sich auf dem Ge-

lände eine Kleingartenanlage befand.
8
  

Im Plan 1 - Landschaftspflegerisches Entwicklungskonzept - des rechtswirksamen Landschafts-

rahmenplans der Stadt Brandenburg a. d. H. ist das Plangebiet als Wohn- und Mischgebiet mit 

geringem bis mäßigem Grünanteil dargestellt.
9
 Speziell zum Plangebiet gibt es im Erläuterungs-

bericht keine weitergehenden Hinweise.  

4.1.5. Bebauungspläne 

Das Plangebiet selbst war bisher nicht Gegenstand verbindlicher Bauleitplanung. Auch in der 

direkten Umgebung befinden sich keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne. Die nächstgelege-

nen rechtsverbindlichen Bebauungsplªne Nr. 14 ĂBehºrdenzentrum Bauhofstraße/Zentrumsringñ 

und Nr. 15 ĂFreizeit-, Sport- und Ausstellungszentrum am Wiesenwegñ befinden sich rund 

300 m süd- bzw. nordºstlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ĂWohngebiet Gr¿ne 

Aueñ.  

4.1.6. Zulässigkeit von Bauvorhaben 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt als Ganzes innerhalb eines im Zusam-

menhang des bebauten Ortsteils im Sinne des § 34 BauGB. Die Beurteilung von Bauvorhaben 

nach § 34 BauGB schied jedoch aus. Aufgrund der Größe der Fläche ergab sich ein Planungser-

fordernis für die Wiederbebauung des Areals, da die verkehrliche Erschließung bislang ungeklärt 

und damit nicht gesichert ist. Letztlich war die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig, um 

die Fläche einer baulichen Nutzung zugänglich zu machen.  

4.2. Sonstige Planungen 

4.2.1. Stadtumbau 

Das Grundstück liegt in der Wilhelmsdorfer Vorstadt und ist seit 2002 Bestandteil des Stadtum-

baugebietes ĂRing", welches im Stadtumbaukonzept grºÇtenteils als ĂErhaltungsgebiet" (Gebiet 

mit erhaltenswerter Baustruktur in Stadtteilen mit stabiler Entwicklungsperspektive) eingestuft 

ist. Ziele des Stadtumbaus sind insbesondere die Erhaltung und die Aufwertung der Gebietsqua-

lität und -funktion, die Fortsetzung der Sanierung des Gebäudebestandes, die Stärkung der 

Wohnfunktion und sozialen Integration, die Fortsetzung der Brachflächenaktivierung sowie die 

Aktivierung der Potentiale im Klimaschutz. 

                                                 

 
8 Stadt Brandenburg a. d. H., Landschaftsplan, Stand vom Mai 1995.  

9 Kreisfeie Stadt Brandenburg a. d. H., Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplanerisches Entwicklungskonzept, Stand vom No-

vember 1997. 
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Die Stadt strebt im Rahmen der Stadtentwicklung ein vielfältiges und attraktives Wohnungs-

angebot an, um nicht zuletzt auch den weiteren Zuzug von Einwohnern aktiv zu befördern. Auf-

grund des demografischen Wandels sind insbesondere differenzierte, generationsübergreifende 

und sozial verträgliche Angebote erforderlich.  

Fazit f¿r die Entwicklung des Wohnstandortes ĂGr¿ne Aueñ ist damit, dass das Projekt dazu ge-

eignet ist, das im Stadtumbaugebiet ĂRingñ vorhandene Wohnungsangebot durch Neubau nach-

fragegerecht bzw. zielgruppenspezifisch im Sinn des Stadtumbau zu erweitern.
 10

  

4.2.2. Klimaschutzkonzept 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel hat am 29.03.2017 ein 

ĂIntegriertes Energie- und Klimaschutzkonzept Brandenburg an der Havelñ beschlossen. Im 

Nachgang zum beschlossenen Klimaschutzkonzept werden derzeit Leitlinien für den Klima-

schutz in der Bauleitplanung erarbeitet.  

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 30 ĂWohngebiet Gr¿ne Aueñ sind Leitlinien für den 

Klimaschutz der Stadt Brandenburg an der Havel erfüllt: 

¶ Die Innenentwicklung wird vorangetrieben, indem die innerstädtische Brachfläche nach-

genutzt wird (Flächenrecycling). 

¶ Mit der Nutzung vorhandener Infrastrukturen wird der Flächenverbrauch begrenzt.  

¶ Indem die brachliegende Fläche nachgenutzt und verdichtet wird, wird eine kompakte 

Siedlungsstruktur geschaffen. 

¶ Mit der Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen im Plangebiet werden Begrünungsmaßnahmen eingeplant.  

¶ Die Festsetzungen ermöglichen die Errichtung kompakter Gebäude mit einem günstigen 

Verhältnis von Nutzfläche und Volumen. 

¶ Die GRZ wird auf 0,4 - zum Teil ohne Überschreitungsmöglichkeit für Nebenanlagen - 

begrenzt.  

¶ Gemäß textlicher Festsetzung kann zugunsten der Nutzung erneuerbarer Energien die 

maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen in den Baugebieten überschritten werden.  

¶ Das anfallende Niederschlagswasser soll gemäß § 54 Brandenburgischem Wassergesetz 

vor Ort versickert werden.  

Die Umsetzung weitergehender klimaschützender baulicher Maßnahmen obliegt den jeweiligen 

Bauherren.  

4.3. Denkmalschutz 

Im Plangebiet und in der näheren Umgebung sind keine Baudenkmale vorhanden. Bodendenk-

male sind ebenfalls nicht registriert. Weitergehende Hinweise zu vorhandenen Bodendenkmalen 

in der näheren Umgebung des Plangebietes sind in Kapitel 5.4 vermerkt. 

                                                 

 
10 Fachgruppe Stadtentwicklung der Stadt Brandenburg a. d. H., Stellungnahme vom 29.10.2015. 
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5. Beschreibung des Plangebietes und seines Umfeldes 

5.1. Vorhandene Bebauung und Nutzungen 

Auf dem Plangebiet selbst hat sich über die Jahre ein flächiger Aufwuchs entwickelt, da eine 

aktive Nutzung seit vielen Jahren nicht stattgefunden hat.  

Das nachstehende Luftbild ist Ende der 1990er Jahre entstanden und zeigt die Fläche kurz nach 

dem Abriss des Lagerplatzes der Molkerei, der dort angesiedelt war. Weiterhin waren auf dem 

Gelände Kleingärten vorhanden. Auf dem Foto sind entlang des Bahndamms noch Laubenbauten 

zu erahnen. Im Zeitpunkt der Planaufstellung befinden sich keine baulichen Anlagen auf dem 

Gelände. 

 

 

Abbildung 1: Luftbild 1999/2000 (Quelle: privates Fotoarchiv) 

 

Die umgebende Bebauung und Nutzungsstruktur haben sich seit dem Zeitpunkt der Fotoaufnah-

me bis heute kaum verändert. Östlich des Plangebiets grenzt eine Mischung aus Wohnen und 

gewerblicher Nutzung an. Die vorhandene Altbebauung, die sich unmittelbar entlang der östli-

chen Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans erstreckt, wird mehrheitlich 

als Lagermöglichkeit genutzt. 

Nördlich des Plangebiets verläuft die Straße Grüne Aue, an der eine Mischung aus solitär ste-

hender Einfamilienhausbebauung und größerer gewerblicher Bebauung anliegt. Insgesamt befin-

den sich folgende gewerbliche Nutzungen östlich bzw. nördlich der zu beplanenden Fläche:  

Á Küchenzentrum Thomas Mielke GmbH,  

Á Adolf Würth GmbH & Co.KG (Fachmarkt),  

Á MBF Ingenieurbüro für Bauüberwachung und Bauleitung,  

Á Baufirma Schulz GmbH,  

N 
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Á Baugewerbe Kolb,  

Á Fliedners Werkstatt,  

Á DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel e.V. und  

Á Küchenstudio Kampmeier. 

Wie auf dem Foto gut zu erkennen ist, grenzt unmittelbar westlich des in Aufstellung befindli-

chen Bebauungsplans eine Anliegerstraße mit Reihenhausbebauung an. Zuletzt sind in diesem 

Gebiet zwischen den beiden fertiggestellten Reihenhauszeilen freistehende Einfamilienhäuser 

entstanden. 

5.2. Vorhandene Wohnbevölkerung 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Wohngebäude oder Wohnungen. Die nähere Umgebung 

ist jedoch maßgeblich von Wohnbebauung geprägt. Diese wird vereinzelt um gewerbliche Nut-

zungen ergänzt.  

Wie bereits erlªutert, gehºrt das Plangebiet seit 2002 zum Stadtumbaugebiet ĂRingñ, indem sich 

die Infrastrukturangebote und der Zustand der Straße, Plätze und Gebäude seither deutlich ver-

bessert haben. Gleichzeitig hat die Einwohnerzahl zugenommen - so ist von 2003 bis 2013 bspw. 

ein Zuwachs von 2.000 Einwohnern zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum verringerte sich der 

Wohnnutzungsleerstand auf 11,6%, was dem gesamtstädtischen Durchschnitt entsprach.
11

  

Diese Entwicklung zeigt, dass das Plangebiet in einem Stadtteil liegt, dessen Bedeutung als 

Wohnstandort stetig zunimmt.   

5.3. Soziale Infrastruktur  

Im Plangebiet selbst befinden sich keine sozialen Infrastruktureinrichtungen.  

In der Nähe zum Plangebiet befinden sich eine Niederlassung des Deutschen Roten Kreuzes und 

Fliedners Werkstatt (Werkstatt für Menschen mit Behinderung). Weitere Einrichtungen sind in 

der unmittelbaren Nachbarschaft nicht vorhanden.  

5.4. Topografie, Baugrundverhältnisse, Altlasten, Bodendenkmale 

 

Topografie  

Das Grundstück hat eine begrünte, relativ ebene Geländeoberfläche, die topografisch auf einer 

Höhe um 29,50 m NHN liegt und in nördliche Richtung leicht (rund 1 m) ansteigt. Am südwest-

lichen Rand befindet sich ein Haufwerk, das sich über die Flurstück- bzw. Grundstückgrenzen 

                                                 

 
11 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Brandenburg a. d. H., Räumlicher Schwerpunt: 

Stadtteil Ring (Gründerzeit), online verfügbar unter: 

http://www.biwaq.de/StBauF/DE/Programm/StadtumbauOst/Praxis/Massnahmen/Brandenburg/Brandenburg_node.html, Zugriff 

am 01.03.2016. 
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ausdehnt.
12

 Die Geländehöhen liegen zwischen 29,15 m ü NHN (Süden), 29,50 m ü. NHN (Os-

ten und Westen) und 30,33 m ü NHN (Nordwesten).
13

 

 

Baugrund 

Das Untersuchungsgebiet liegt im eiszeitlichen Urstromtal, das heute von der Havel durchflossen 

wird. Im Projektgebiet sind Schmelzwassersande vorherrschend.
14

  

Um zu prüfen, ob der Baugrund für das beabsichtigte Vorhaben ausreichend tragfähig ist, wurde 

ein Baugrundgutachten
15

 erarbeitet. Für die Beurteilung des Baugrundes wurden im Bereich der 

geplanten Straße vier Bohrsondierungen bis zu Tiefen von 3,00 bis 7,00 m unter Geländeober-

kante vorgenommen. Das Ergebnis der Untersuchung lässt sich folgendermaßen zusammenfas-

sen: 

Im gesamten Gebiet folgen unterhalb der oberflächigen Mutterbodenschichten diverse Auffül-

lungen. Diese Auffüllungen bestehen hauptsächlich aus Fein- und Mittelsanden, die zum Teil 

schluffig sind und teilweise mit diversen Bauschuttresten vermengt sind. Zwischen den vorhan-

denen Auffüllungen und gewachsenen Horizonten sind die Übergänge teilweise fließend. Darun-

ter liegen, in einer Tiefe von 3,00 bis 7,00 m, nicht bindige Sandschichten. 

Weiterhin wurden im Bereich an der Grünen Aue Auffüllungen bis ca. 1,50 m Tiefe erkundet. In 

diesem Teil des Gebiets wurden mutmaßlich Kellerbereiche früherer Bebauung verfüllt - die 

Füllmaterialien sind stark heterogen zusammengesetzt (Bauschutt, Kalk, Ziegelbruch).
16

 

Hinsichtlich der hydrologischen Verhältnisse wurde bei den Bohrarbeiten Grundwasser in Tiefen 

von 0,95 bis 1,95 m (je nach Geländehöhe) unter der Geländeoberkante erbohrt. Das Grundwas-

ser bewegt sich dabei in den anstehenden Sandschichten. Es wird davon ausgegangen, dass der 

Grundwasserstand stark an die jeweiligen Wasserstände der Havel gekoppelt ist, demzufolge ist 

der Wasserpegel der Havel zu beachten; Der höchste bisher gemessene Wasserstand (HHW) der 

Havel liegt am Unterpegel bei 29,65 m NHN.
17

 Dieser Wert ist auch der höchste Grundwasser-

stand (HGW) im Plangebiet.
18

   

Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers soll die Abdichtung erdberührter Bauteile ober-

halb dieses höchsten Grundwasserstandes gemäß der DIN 18195, Teil 4, Ausgabe 2011-12 (Ab-

dichtung gegen Bodenfeuchte) erfolgen. Für tieferliegende Bauteile wird eine Abdichtung gemäß 

DIN 18195, Teil 6, Ausgabe 2011-12 (Abdichtung gegen drückendes Grundwasser) gefordert.  

Die Versickerung des Oberflächenwassers kann auf dem Untersuchungsgebiet erfolgen. Die lie-

genden Sandschichten weisen eine Wasserdurchlässigkeit von kf > = 1E-4 m/s auf.
19

  

                                                 

 
12 Geoteam GmbH: Altlasten-, Abfall- und Baugrunduntersuchung, Grüne Aue Nr. 6-18, Akt.Z. 13/088-1, Stand vom 

15.11.2013, S. 5. 

13 Vermessungsbüro Dipl. -Ing. Andreas Kochmann, Lage- und Höhenplan, Stand vom 20.06.2014. 

14 Geoteam GmbH: Altlasten-, Abfall- und Baugrunduntersuchung, Grüne Aue Nr. 6-18, Akt.Z. 13/088-1, Stand vom 

15.11.2013, S. 6. 

15 baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Baugrundgutachten, Stand vom 30.12.2015. 

16 ebd., S. 4f.  

17 ebd., S. 7. 

18 baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnische Stellungnahme, Zusatz vom 07.03.2016. 

19 baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Baugrundgutachten, Stand vom 30.12.2015, S. 7. 
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Die Gutachten kommen letztendlich zu dem Ergebnis, dass eine Bebauung des Areals - unter 

Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse - relativ unproblematisch ist. Um homogene 

Schichtenverhältnisse für den Sohlbereich der Einfamilienhäuser zu erreichen, ist von einer 

durchschnittlichen Abtragstiefe von rund 0,50 m auszugehen. Im Bereich an der Grünen Aue 

kann ein tieferer Abtrag notwendig sein (ca. 1,00 m). Die Aushubbereiche sind anschließend mit 

einem gut verdichtungs- und tragfähigen Mineralgemisch zu verfüllen und auf Höhe zu planie-

ren. Hierbei ist der Lastausbreitungswinkel von 45° zu beachten und ein Verdichtungsgrad von 

DPR > 98% nachzuweisen.  

Für den Straßen- und Wegebau kann laut Baugrundgutachten davon ausgegangen werden, dass 

nach Abtrag und Verfüllung des Bodens eine Mindesttragfähigkeit von EV2 >= 45 MN/m² gemäß 

Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) erreicht wird.
20

 

Damit wäre die ausreichende Tragfähigkeit der Straße und Wege gewährleistet.  

Auch die GEOTEAM GmbH kommt im Rahmen der Altlasten-, Abfall- und Baugrunduntersu-

chung zum dem Ergebnis, dass die Bodenschichten für die geplante Bebauung geeignet sind. Bei 

einer Gründung unterhalb von etwa 1,0 m muss mit drückendem Wasser gerechnet werden und 

für die Bauphase ist eine Wasserhaltung einzuplanen.
21

  

 

Altlasten 

Das Grundstück ist nicht im Altlastenkataster der Stadt Brandenburg a. d. H. eingetragen.
22

  

Zur Aufklärung der Bodensituation wurde vor Beginn des Planverfahrens eine Altlasten-, Abfall- 

und Baugrunduntersuchung für das Grundstück durchgeführt. Die Analyse von verschiedenen 

Bodenproben hat ergeben, dass die Werte alle deutlich unterhalb der relevanten Prüfwerte für 

Wohngebiete nach der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) liegen. Daneben werden 

auch die strengeren Werte für Kinderspielflächen unterschritten. Es besteht damit kein Hinweis 

auf eine flächendeckende Gefährdung für den Pfad Boden-Mensch.
23

  

Im südwestlichen Randbereich des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet 

sich im Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses ein Haufwerk, welches einen großen Anteil an 

Siedlungsabfällen beinhaltet (siehe Abbildung 1 auf Seite 15). Neben einer Reihe unbedenkli-

cher Materialien (Metall oder Ziegel- und betonbruch), sind in diesem Haufwerk auch asbesthal-

tige (Eternitstücke) und teerhaltige Beimengungen enthalten. Es wurde eine Schadstoffbelastung 

im Bereich des LAGA-Zuordnungswertes Z 2 mit Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasser-

stoffen (PAK) festgestellt. Diese Materialien müssen nach genauerer Beprobung ggf. fachgerecht 

entsorgt werden; Dies geschieht durch den Vorhabenträger. Die Werte der anderen gefährdenden 

Stoffe liegen unterhalb des Z 0-Wertes.
24

  

                                                 

 
20 baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Baugrundgutachten, Stand vom 30.12.2015, S. 9. 

21 Geoteam GmbH: Altlasten-, Abfall- und Baugrunduntersuchung, Grüne Aue Nr. 6-18, Akt.Z. 13/088-1, Stand vom 

15.11.2013, S. 10 und 11. 

22 ebd., S. 6. 

23 ebd., S. 8. 

24 ebd., S. 9. 
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Auch von dem Gutachterbüro, das mit dem Baugrundgutachten betraut war, wurde bestätigt, 

dass während der Bodenerkundungen keine Anhaltspunkte für umweltchemische Verunreini-

gungen festgestellt wurden.
25

  

 

Bodendenkmale 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Bodendenkmale registriert.
26

  

Allerdings weist die Denkmalfachbehörde des Landes Brandenburg darauf hin, dass 200 m süd-

östlich des Plangebiets Körpergräber unbekannter Zeitstellung entdeckt wurden (Fundplatz 

Brandenburg-Neustadt 96), in deren Umgebung mit einer zugehörigen Siedlung gerechnet wer-

den müsse. Aus diesem Grund ist der Baubeginn der Erschließungsarbeiten gem. § 14 BbgD-

SchG bei der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.  

Zudem wird ausdrücklich auf die Anzeigepflicht nach § 11 des Gesetzes über den Schutz und die 

Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) hingewiesen.
27

  

Grundsätzlich gilt: Bei Eingriffen in den Boden sind die Vorschriften des BbgDSchG
 
zu beach-

ten.  

 

Kampfmittel 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Zentraldienstes der Polizei teilte mit Schreiben vom 

05.01.2016 und 14.10.2016 mit, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Anhalts-

punkte auf das Vorhandensein von Kampfmitteln gibt. Diese beiden Schreiben ersetzen ein Pro-

tokoll über die Absuche nach Kampfmitteln als Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit.  

Da bereits am 10.07.2014 für das Gebiet eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung erteilt wurde, 

sind Maßnahmen zur Kampfmittelberäumung nicht erforderlich.
28

 Sollten bei Erdarbeiten den-

noch Kampfmittel gefunden werden, sind die Bestimmungen der Kampfmittelverordnung des 

Landes Brandenburg (KampfmV) zu beachten.
29

 

5.5. Natur, Artenschutz und Landschaft 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine seit mehreren Jahren ungenutzte innerstädtische 

Brachfläche. Das Zentrum des Areals ist im Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses größtenteils 

mit einer Grasflur überdeckt, die zum Teil offene Bodenstrukturen und vereinzelt Solitärgehölze 

aufweist. Insbesondere in den Randebereichen bestehen unterschiedlich dichte Gehölze; daneben 

sind auf dem Haufwerk im südwestlichen Grundstücksbereich Stauden mit Brennnessel, Goldru-

te und Brombeere vorhanden.
30

  

                                                 

 
25 baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Baugrundgutachten, Stand vom 30.12.2015, S. 7. 

26 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum: Stellungnahme vom 04.01.2016. 

27 ebd. 

28 Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Frühzeitige Beteiligung: Stellungnahme vom 05.01.2016. 

29 Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Frühzeitige und Förmliche Beteiligung: Stellungnahme vom   

05.01.2016 und 14.10.2016. 

30 Natur+Text: Faunistische Untersuchung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand vom 15.02.2016, S. 1. 
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Eine artenschutzrechtliche Untersuchung im Jahr 2014 ergab, dass im Plangebiet geschützte 

Tierarten vorhanden sind. In der nachfolgenden Karte sind die Standorte der nachgewiesenen 

Brutvogelreviere dargestellt. 

 

 

Abbildung 2: Brutvogelreviere (Quelle: Natur+Text: Faunistische Untersuchung, Artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag, Stand vom 15.02.2016) 

Insgesamt konnten im Untersuchungsgebiet 19 Reviere von 14 Brutvogelarten nachgewiesen 

werden. Fast alle Arten sind jedoch als ungefährdet zu bewerten. Zudem konnten einige Nah-

rungsgäste beobachtet werden. 

Lediglich mit dem Neuntöter konnte eine Art nachgewiesen werden, die im Anhang I der Euro-

päischen Vogelschutzrichtlinie gelistet ist. Weiterhin wird der Feldsperling, der mit einem Re-

vier im Gebiet vertreten ist, in der Vorwarnliste der Roten Listen Deutschlands geführt.
31

  

 

Weiterhin wurde das Gebiet auf das Vorkommen der nach Roter Liste Brandenburg als gefährdet 

eingestuften Zauneidechse untersucht. Nachstehend ist das Ergebnis der Untersuchung grafisch 

dargestellt. Die Tiere unterschiedlichen Alters wurden an insgesamt 36 Fundpunkten nachgewie-

sen. Die Gutachter errechneten auf dieser Grundlage eine anzunehmende Populationsgröße von 

ca. 170 Individuen auf dem Areal.
32

  

                                                 

 
31 Natur+Text: Faunistische Untersuchung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand vom 15.02.2016, S. 5. 

32 ebd., S. 8. 
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Abbildung 3: Zauneidechsennachweise (Quelle: Natur+Text: Faunistische Untersuchung, Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag, Stand vom 15.02.2016) 

 

Im Plangebiet gibt es insgesamt 15 Hohlbäume, die als potenzielle Habitatstrukturen für Fleder-

mäuse gelten. Trotz der geeigneten Quartiersstrukturen konnte keine Nutzung der Hohlbäume 

nachgewiesen werden. Eine kurzzeitige Nutzung von Einzelquartieren ist jedoch nicht auszu-

schließen. Daneben konnte mittels einer Detektorbegehung eine mittelhäufige Nutzung der Tiere 

des Gebiets als Jagdrevier festgestellt werden.
33

  

 

Zusätzlich wurde für den im Plangebiet vorhandenen Baumbestand ein Baumkataster
34

 erstellt, 

welches Bestandteil des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist. Die Einschätzung der Schad-

stufe erfolgte nach Baumschutzverordnung Berlin (Anlage 2)
35

 und ergab folgendes Bild: 

                                                 

 
33 Natur+Text: Faunistische Untersuchung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand vom 15.02.2016, S. 10. 

34 ebd., S. 49. 

35 Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung - BaumSchVO) vom 11. Januar 1982, § 5 

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 04.02.2016 (GVBl. S. 26). 
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Abbildung 4: Lage der nach Baumschutzverordnung der Stadt Bbg. a. d. H. (2005) geschützten Bäume (Quel-

le: Natur+Text: Faunistische Untersuchung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand vom 15.02.2016) 

5.6. Grundwasser, Oberflächengewässer, Überschwemmungsgebiete 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Oberflächengewässer und es ist nicht Bestandteil eines 

rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiets, wie das Landesamt für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz mit Schreiben vom 13.01.2016 mitteilte. Das nächstgelegene rechtlich 

festgesetzte Überschwemmungsgebiet befindet sich in ca. 213 Meter Entfernung zum Geltungs-

bereich. Der Standort selbst liegt außerhalb von rechtlich festgesetzten und sonstigen Über-

schwemmungsgebieten gemäß § 76 WHG (Wasserhaushaltsgesetz).  

Allerdings wies die Behörde darauf hin, dass das Hochwasserereignis der Havel im Januar 2011 

als Ereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von ca. 20 Jahren eingestuft wird. Eine Bildbe-

fliegung, die während des Hochwasserereignisses durchgeführt wurde, ergab, dass nördlich und 

westlich der Flächen des Plangebiets Vernässungen auftraten. Zudem konnte mittels einer gis-

technisch modellierten Berechnung der Überschwemmungsfläche gezeigt werden, dass rund 

30 m westlich des Geltungsbereichs Flächen durch ein Hochwasserereignis HQ 100 der Havel 

betroffen sind.
36

 Eine direkte Betroffenheit des Geltungsbereiches liegt nicht vor. Nach derzeiti-

gem Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass die durch den Geltungsbereich des B-Planes 

                                                 

 
36 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung W 24, Stellungnahme vom 13.01.2016. 
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betroffenen Flächen in den nächsten Jahren als Überschwemmungsgebiete neu festgesetzt wer-

den.
37

 

Da die Grundwasserstände des Gebiets stark von den Wasserständen der Havel beeinflusst wer-

den, wird darauf hingewiesen, dass auch bei niedrigen Wasserständen mit anstehendem Grund-

wasser gerechnet werden muss. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass das Plangebiet bei 

Starkniederschlägen durch Vernässung beeinflusst wird.
38

 Auch die untere Wasserbehörde der 

Stadt Brandenburg a. d. H. wies deutlich auf das anstehende Grundwasser im Gebiet hin.
39

  

Die beiden durchgeführten Baugrunduntersuchungen belegen ebenfalls, dass der Grundwasser-

stand im Plangebiet hoch ist. Die GEOTEAM GmbH geht von einem Grundwasserabstand zwi-

schen 1,50 m und 2,10 m unter Geländeoberkante aus und das Gutachterbüro baulab von 0,95 bis 

1,95 unter Geländeoberkante.
40

 Aus diesem Grund werden entsprechende bauliche Schutzmaß-

nahmen empfohlen.
41

  

 

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz wies zudem im Rahmen der 

frühzeitigen Behördenbeteiligung darauf hin, dass die Versiegelung der Bebauungsflächen auf 

ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden soll, um die Grundwasserneubildung möglichst 

wenig zu beeinträchtigen. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser sollte unter Beachtung 

des § 54 Abs. 4 Satz 1 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) zur Grundwasserneubildung 

genutzt und zur Versickerung gebracht werden. Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-

plans befinden sich keine Grund- bzw. Oberflächenwassermessstellen des Landesmessnetzes.
42

 

 

Nördlich bzw. westlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans verläuft die Havel, ein Ge-

wässer I. Ordnung, das im Zuständigkeitsbereich des Bundes liegt. Der Jakobsgraben, ein Ge-

wässer II. Ordnung, befindet sich rund 600 m östlich des Plangebiets. Die Pflicht der 

Unterhaltung dieses Gewässers obliegt nach BbgWG § 79 (1) Nr. 2 den Gewässerunterhaltungs-

verbänden.
43

 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten gemäß § 51 WHG und 

§ 15 BbgWG (Brandenburgisches Wassergesetz).  

 

                                                 

 
37 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung W 24, Ergänzung Stellungnahme vom 20.01.2016. 

38 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung W 24, Stellungnahme vom 13.01.2016. 

39 Untere Wasserschutzbehörde Stadt Brandenburg a. d. H., FG 70:, Stellungnahme vom 10.12.2015. 

40 Geoteam GmbH: Altlasten-, Abfall- und Baugrunduntersuchung, Grüne Aue Nr. 6-18, Akt.Z. 13/088-1, Stand vom 

15.11.2013; baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Baugrundgutachten, Stand vom 30.12.2015. 

41 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung W 24, Stellungnahme vom 13.01.2016 

42 ebd. 

43 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung W 13, Stellungnahme vom 13.01.2016, Ergänzung 

Stellungnahme, Abteilung W 24 vom 20.01.2016. 
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5.7. Technische Infrastruktur  

5.7.1. Verkehrsinfrastruktur  

Das Plangebiet liegt unmittelbar an der Straße Grüne Aue und am Stich der Wilhelmsdorfer 

Straße. Beide Straßen dienen lediglich der Erschließung der anliegenden Bebauung und sind 

dementsprechend dimensioniert. Weiterhin befinden sich in der näheren Umgebung die Bundes-

straßen B1 und B102 sowie die Wilhelmsdorfer Straße (L93), womit für den motorisierten Indi-

vidualverkehr eine gute überörtliche Anbindung gegeben ist. 

Südlich des Plangebiets verläuft die derzeit nicht betriebene Eisenbahnstrecke 6542 Branden-

burg-Belzig auf einem aufgeschütteten, rund fünf Meter hohen Bahndamm. 
44

  

 

Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

Das Plangebiet ist gut an den ÖPNV angeschlossen. An der Wilhelmsdorfer Straße sowie im 

Kreuzungsbereich der B1/B102 befinden sich mehrere Buslinien-Haltepunkte. Die Buslinien 

bieten Direktanbindungen zur Innenstadt Brandenburgs sowie zum Zentralen Omnibusbahnhof 

am Hauptbahnhof. Damit ist eine Anbindung an den örtlichen und überörtlichen Personennah-

verkehr gegeben.  

5.7.2. Ver- und Entsorgungsanlagen 

5.7.2.1. Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung, Oberflächenwasserableitung, 

Löschwasserversorgung 

Nach den Angaben der BRAWAG GmbH
45

 ist grundsätzlich eine Erschließung des Plangebiets 

über das öffentliche Trink- und Abwassernetz möglich. In der Straße Grüne Aue liegt eine 

Trinkwasserleitung DN 150 AZ, worüber das Plangebiet an die Trinkwasserversorgung ange-

schlossen wird. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Trinkwassererschließung im B-Plan Ge-

biet über die Wilhelmsdorfer Straße zu gewährleisten. Es liegt eine Trinkwasser-

versorgungsleitung DN 300 GGG an.  

Die BRAWAG GmbH weist zudem darauf hin, dass der Schmutzwasseranschluss für den rück-

wärtigen Teil des Gebiets (Richtung Bahndamm) über Druckentwässerung an das öffentliche 

Mischwassernetz in der Wilhelmsdorfer Straße erfolgen muss. Dafür ist ein Pumpwerk im Be-

reich des Stichs zur Wilhelmsdorfer Straße erforderlich. Für die direkt an der Straße Grünen Aue 

anliegenden Grundstücke ist gegebenenfalls ein Anschluss an den vorhandenen öffentlichen 

Mischwasserkanal in der Grünen Aue möglich. Gemäß § 71 BbgWG besteht für die Errichtung 

der öffentlichen Kanäle Anzeigepflicht bei der unteren Wasserbehörde. 

Die Oberflächenwasserableitung des anfallenden und nicht versickerbaren Regenwassers im Be-

reich der Stichstraße zur Wilhelmsdorfer Straße kann in einen öffentlichen Mischwasserkanal im 

Bereich der Stichstraße zur Wilhelmsdorfer Straße erfolgen. Das Wasser kann in den bereits 

                                                 

 
44 Eisenbahn-Bundesamt, Schreiben vom 13.01.2016. 

45 BRAWAG GmbH, Stellungnahme vom 11.01.2016. 



Begr¿ndung zum Bebauungsplan Nr. 30 ĂWohngebiet Gr¿ne Aueñ 

 

 

Seite 26 

vorhandenen Mischwasserkanal eingeleitet werden, sofern sich die Einleitflächen nicht erhöhen. 

Grundsätzlich soll die Versickerung des anfallenden Regenwassers auf den Grundstücken und im 

Bereich der neuen Erschließungsstraße über Mulden erfolgen. 

Die Erschließungsplanung muss mit der BRAWAG GmbH abgestimmt werden.
46

 

Laut Fachgruppe Feuerwehr und Rettungswesen der Stadt Brandenburg a. d. H. ist für das ge-

plante Baugebiet eine Löschwassermenge von 48 m³/h erforderlich. Mittels zwei Hydranten an 

der Straße Grüne Aue und an der Wilhelmsdorfer Straße kann diese Menge bereitgestellt wer-

den. Die Entfernung zu den Löschwasserentnahmestellen beträgt durchschnittlich rund 180 m, 

ggf. kann ein zusätzlicher Löschwasserbrunnen die Grundversorgung verbessern. Unabhängig 

hiervon ist die geplante Bebauung hinsichtlich des Brandschutzes zulässig.
47

   

5.7.2.2. Gasversorgung 

In der Straße Grüne Aue liegt eine Gasleitung, die von den Stadtwerken Brandenburg a. d. H. 

betrieben wird. Eine Erschließung des Plangebiets an die vorhandene Leitung ist nach Angaben 

des Betreibers jederzeit möglich. Die nordwestlich angrenzende Wohnbebauung wird ebenfalls 

über die vorhandene Gasleitung versorgt.
48

 

5.7.2.3. Elektroenergieversorgung 

Die Elektroenergieversorgung des Plangebiets kann über einen Anschluss an die vorhandene 

Mit telspannungsleitung in der Straße Grüne Aue sichergestellt werden. Zudem verläuft ein Nie-

derspannungskabel in der nordwestlich angrenzenden Anliegerstraße.
49

 

5.7.2.4. Telekommunikation 

Im Plangebiet befindet sich ein Erdkabel der Deutschen Telekom Technik GmbH. Es verläuft 

ausgehend von der Straße Grüne Aue zentral bis ca. zur Mitte des Plangebiets. Das vorhandene 

Erdkabel kann bis zur Straße Grüne Aue rückgebaut werden.
50

 Aufgrund der Lage des Gebiets, 

inmitten vorhandener Wohnbebauung und der vorhandenen Telekommunikationslinien in der 

Straße Grüne Aue kann
51

 davon ausgegangen, dass ein Telekommunikationsanschluss grundsätz-

lich möglich ist.  

5.7.2.5. Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Stadt Brandenburg an der Havel als öffentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger bzw. deren beauftragten Unternehmen. 

Die Verkehrsflächen sind ausreichend dimensioniert. Durch die geplante Ringstraße und den 

Anschluss an den Stich Wilhelmsdorfer Straße ist eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung ge-

währleistet. 

                                                 

 
46 BRAWAG GmbH, Stellungnahmen vom 11.01.2016 und 22.07.2016. 

47 FG Feuerwehr u. Rettungswesen: Stellungnahme im Rahmen der Ämteranlaufberatung vom 29.10.2015.  

48 Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co.KG, Stellungnahme vom 06.01.2016, eigene Auswertung Bestandspläne; 

Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co.KG, Stellungnahme vom 11.07.2016. 

49 Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co.KG, Stellungnahme vom 06.01.2016, eigene Auswertung Bestandspläne. 

50 Deutsche Telekom Technik GmbH, Stellungnahme vom 21.07.2016. 

51 Deutsche Telekom Technik GmbH, Anlage: Trassenauskunft Kabel, Stellungnahme vom 21.07.2016. 
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5.8. Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken im Plangebiet 

Im Einzelnen liegen folgende Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans (Grundlage 

der ALKIS vom 09.12.2015 und Vermesserpläne
52

): 

Gemarkung Flur  Flurstück  Eigentumsverhältnisse 

Brandenburg  50 13 tlw. Stadt Brandenburg a. d. H.  

Brandenburg 50 424 tlw. Privateigentum  

Brandenburg 50 24/4 Stadt Brandenburg a. d. H. 

Brandenburg 50 24/5 Privateigentum 

Brandenburg 50 25/4 Stadt Brandenburg a. d. H. 

Brandenburg 50 25/5 Privateigentum 

Brandenburg 50 26/4 Stadt Brandenburg a. d. H. 

Brandenburg 50 26/5 Privateigentum 

Brandenburg 50 27/4 Stadt Brandenburg a. d. H. 

Brandenburg 50 27/5 Privateigentum 

Brandenburg 50 28/4 Stadt Brandenburg a. d. H. 

Brandenburg 50 28/5 Privateigentum 

Brandenburg 50 41/1 tlw. Stadt Brandenburg a. d. H. 

 

Hinweis: Gemäß Fortführungsmitteilung vom 14.07.2016 der Katasterbehörde der Stadt Bran-

denburg an der Havel wurden die privaten Flurstücke 24/5, 25/5, 26/5, 27/5 und 28/5 zum Flur-

stück 426 verschmolzen.  

                                                 

 
52 Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Andreas Kochmann, Lage- und Höhenplan, Plangebiet, Stand vom 20.06.2014; ebd., Einfacher 

Lageplan, Nachvermessung Wilhelmsdorfer Straße, Stand vom 23.09.2015; ebd., Einfacher Lageplan, Teilung Flurstück 424 - 

425, Stand vom 13.04.2016. 
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 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANS C.

6. Städtebauliches Konzept 

Die seit mehreren Jahren brachliegende Fläche an der Straße Grüne Aue soll einer neuen Nut-

zung zugeführt werden. Ein privater Investor beabsichtigt, die Fläche zu einem Wohngebiet zu 

entwickeln. Insbesondere Grundstücke für den individuellen Eigenheimbau sollen angeboten 

werden. 

Dementsprechend sollen auf einem Großteil des Grundstücks freistehende Einzel- oder Doppel-

häuser mit maximal zwei Vollgeschossen entstehen, die über eine innergebietliche Ringstraße 

erschlossen werden. An der Erschließungsstraße können rund 17 Einzelbaugrundstücke für Ein-

familienhäuser entstehen. Lediglich entlang der Straße Grüne Aue ist der Bau von dreigeschossi-

gen Mehrfamilienhäusern vorgesehen.  

Das geplante Konzept fügt sich in die umgebenden Strukturen ein, da die nähere Umgebung des 

Plangebiets bereits maßgeblich durch Wohnbebauung geprägt ist.  

6.1. Nutzung des Gebietes 

Die Flächen sollen vorwiegend als Wohngebiet entwickelt werden; aber auch nicht störende an-

dere Nutzungen sollen zulässig sein. Dazu soll die Festsetzung der Flächen als allgemeines 

Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO erfolgen. 

6.2. Verkehrliches Erschließungskonzept 

Nur die Grundstücke, die direkt an der Straße Grüne Aue liegen, werden zukünftig hierüber er-

schlossen. Die übrigen Grundstücke sollen über den Abzweig der Wilhelmsdorfer Straße ange-

bunden werden. Dazu soll eine Verlängerung des Stichs der Wilhelmsdorfer Straße erfolgen. In 

einer vorab erarbeiteten Erschließungsplanung wurde empfohlen, die innergebietliche Erschlie-

ßung in Form einer Ringstraße anzulegen. Der B-Plan greift diese Empfehlung in seinen Festset-

zungen auf. 
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Abbildung 5: Erschließungsplanung (Quelle: Ingenieurbüro Wolfgang Berndt, Stand vom 06.04.2016) 

 

Mit der Anlage der abgebildeten Ringstraße entstehen nahezu durchgängig Grundstückstiefen 

von mindestens 90 m sowie Baugrundstücke mit vermarktbaren Flächen zwischen 600 m² und 

1.000 m².  

Für die Ringstraße ist die Festsetzung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche mit der Zweck-

bestimmung eines verkehrsberuhigten Bereichs beabsichtigt. Die Breite der Verkehrsfläche soll 

insgesamt 7,75 m betragen; Die Fahrbahn nimmt 5,00 m ein - der Rest wird für einen 0,50 m 

breiten Randstreifen und die Versickerungsmulden (2,25 m) beansprucht. Die Anordnung ein-

zelner Parkbuchten wird im Rahmen der Erschließungsplanung geprüft. 

Weiterhin ist die Anlage eines insgesamt 4,00 m breiten Fußweges (2,50 m Wegfläche; 1,50 m 

Bankettstreifen) zwischen geplanter Ringstraße und der Straße Grüne Aue vorgesehen.  

Durch die geringe Verkehrsbelastung besteht die Möglichkeit der verträglichen Nutzung der 

Fahrbahn durch alle Verkehrsteilnehmer. Ein gebietsfremder Durchgangsverkehr ist nicht zu 

erwarten. 

Zur ordnungsgemäßen Ausleuchtung des Straßenraumes wird mit der Erschließung auch die 

Straßenbeleuchtung geplant. Dabei wird der Einsatz von LED-technik entsprechend Beleuch-

tungsstrategie der Stadt empfohlen. 

Der Stich der Wilhelmsdorfer Straße, der zum Plangebiet führt, ist derzeit in einem schlechten 

baulichen Zustand und hinsichtlich der Breite nicht geeignet, den voraussichtlich entstehenden 

Verkehr zu bewältigen. Daher ist der Ausbau der Straße erforderlich. Nachstehend ist die Er-

schließungsplanung für die Straße abgebildet. Die Fahrbahn soll in einer Breite von 5,50 m aus-

geführt werden. Die an der Straße bestehenden Stellplätze für die Anwohner der Gebäude 

Wilhelmsdorfer Straße 40 bis 41b sollen erhalten bleiben. Gleichfalls werden die Vorgärten der 

Wohngebäude von der Umgestaltung der Straße nicht berührt.  
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Alle Einzelheiten zur Lage und Gestaltung der geplanten Straßenverkehrsflächen obliegen der 

technischen Erschließungsplanung. Eine Einteilung der Verkehrsflächen ist nicht Gegenstand 

des B-Planes. 

 

 

Abbildung 6: Erschließungsplanung, Wilhelmsdorfer Straße (Quelle: Ingenieurbüro Wolfgang Berndt, Stand 

vom 06.04.2016) 

Durch einen Verkehrsgutachter wurde geprüft, ob die Einmündung des Stichs der Wilhelmsdor-

fer Straße auf die Hauptverkehrsachse den mit der Umsetzung der Planung verursachten Verkehr 

bewältigen kann. Die Prüfung ergab, dass trotz der zusätzlichen Verkehrsbelastung (zur Ver-

kehrsbelastung siehe Kap. 8.3) kein Ausbau des Knotens oder die Installation einer Ampelanlage 

notwendig ist. Allerdings ist es erforderlich, langfristig die Sichtverhältnisse aus der Einmün-

dung auf die Hauptstraße zu verbessern. Die Sichtweite ist insbesondere in nördliche Richtung 

stark eingeschränkt, wie das nachfolgende Foto zeigt. Ein Handlungserfordernis wird daher be-

reits an dem Bestand gesehen.
53

 

 

Abbildung 7: Blick aus Stichstraße in nördliche Richtung  

(Quelle: W & K Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Infrastruktur mbH: Verkehrsgutachten, Stand vom 

02.12.2015) 

                                                 

 
53 W & K Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Infrastruktur mbH: Verkehrsgutachten zur verkehrlichen Erschließung des 

Wohngebiets Grüne Aue in Brandenburg (Havel), Stand vom 02.12.2015, S. 14. 
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7. Begründung der einzelnen Festsetzungen  

Nachfolgend werden die Festsetzungen aufgeführt, die der Bebauungsplan trifft . Dabei wird zwi-

schen den zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen 

unterschieden. 

Den textlichen Festsetzungen wird das K¿rzel ĂTFñ vorangestellt. Die Verwendung dieses K¿r-

zels in der Begründung dient einer vereinfachten Darstellung. 

 

Insgesamt enthält der B-Plan die folgenden zeichnerischen Festset-

zungen: 

Begründung siehe 

Kapitelpunkt oder 

Begründung der 

TF 

Á Art der baulichen Nutzung:  

 Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO bestehend aus 

 den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 

Kap. 7.2 

TF 1 

Á Maß der baulichen Nutzung: 

 Grundflächenzahl (GRZ) 0,4 

 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

 Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung 

Kap. 7.3 

TF 2 

TF 4 

Kap. 7.3 

Á Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

 Baugrenze 

 offene Bauweise 

 in den Teilgebieten WA 3 bis WA 5: Einzel- und Doppelhäuser 

Kap. 7.4 

 

 

Kap. 7.5, TF 5 

Á Verkehrsflächen 

 öffentliche Straßenverkehrsflächen 

 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:  

 verkehrsberuhigter Bereich, Fußweg 

 Straßenbegrenzungslinie 

Kap. 7.6 

TF 6 

Á Abgrenzung der Art und des Maßes der Nutzung Kap. 7.3 

Kap. 7.6 

Á Geltungsbereich Kap. 7.1 
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7.1. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist zeichnerisch wie folgt fest-

gesetzt: 

Á im Westen durch eine Anliegerstraße mit Reihen- und Einzelhausbebauung 

Á im Norden durch die Straße Grüne Aue 

Á im Osten größtenteils durch Altbebauung bzw. das Flurstück 425 

Á im Süden durch die angrenzenden Bahnflächen. 

Die in den räumlichen Geltungsbereich einbezogenen Flurstücke bzw. Flurstücksteile können 

aus der Planzeichnung bzw. dem Kap. 5.8 dieser Begründung entnommen werden. 

 

Begründung: 

Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist an den örtlichen Ge-

gebenheiten orientiert. Das Plangebiet umfasst hauptsächlich das brachgefallene Grundstück, 

welches ehemals als Lagerplatz der Molkerei genutzt wurde und auf dem sich bis Ende der 

1990er Jahre zudem eine Kleingartenanlage befand. 

Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans befand sich das Flurstück 26/6 

der Flur 50 in der Gemarkung Brandenburg noch im räumlichen Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans ĂWohngebiet Gr¿ne Aueñ. Bei diesem Flurstück handelt es sich um eine Fläche, die 

derzeit noch zu Bahnzwecken gewidmet ist und für deren Nutzung ein Freistellungsverfahren 

erforderlich ist. Zwischenzeitlich hat sich jedoch ergeben, dass das Flurstück 26/6 der Flur 50 

nicht benötigt wird, um die städtebaulichen Ziele für das Plangebiet zu erreichen. Demzufolge 

wurde es aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen. 

Die Flurstücke 424 (ehemals 23/1), 41/1 sowie 13, auf welchen sich ein Teil des Stichs der Wil-

helmsdorfer Straße erstreckt, waren hingegen nicht Bestandteil des Bebauungsplans im Zeit-

punkt des Aufstellungsbeschlusses. Letztere wurden erst im Verlauf des Verfahrens in den 

räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen, da der Straßenstich zu Zwecken 

einer geordneten Erschließung des Plangebiets ausgebaut werden soll.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst letztendlich das brachgefallene Grundstück 

der Molkerei und der Kleingartenanlage sowie zusätzlich einen Teil des Stichs der Wilhelmsdor-

fer Straße und einen Streifen entlang der Straße Grüne Aue, um die Erschließung sicherzustellen.  

Zur Erreichung der angestrebten Planungsziele war die Einbeziehung weiterer Flächen nicht er-

forderlich.  

7.2. Art der baulichen Nutzung  

Als Baugebiet wird zeichnerisch das Allgemeine Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Das festgesetzte Allgemeine Wohngebiet besteht aus den Teilgebieten WA 1 bis WA 5.  

 

Begründung: 

Mit der Festsetzung der Bauflächen als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO werden die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Wohnstandortes auf der inner-

städtischen Brachfläche geschaffen. Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes ergibt 

sich aufgrund der umliegenden Nutzungsmischung: Wohnen und wohngebietsverträgliche ge-
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werbliche Nutzungen prägen den Standort. Daher soll das Plangebiet vorrangig dem Wohnen 

dienen, aber auch nicht störende gewerbliche oder soziale Nutzungen sollen grundsätzlich in 

deutlich untergeordnetem Umfang angesiedelt werden können. Weitergehende Konkretisierun-

gen der in den Baugebieten zulässigen Nutzungen erfolgen durch textliche Festsetzung.  

 

 TF 1  Zulässige Nutzungen in dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet  

 (WA), bestehend aus den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 

(1) In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA), bestehend aus den Teilgebieten 

WA 1 bis WA 5, sind die folgenden Nutzungen allgemein zulässig: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(2) Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen. 

(3) Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind unzulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO 1990/2017; 

§ 1 Abs. 5 BauNVO 1990/2017) 

 

Begründung: 

Mit der textlichen Festsetzung TF 1 sind die in den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 des festgesetz-

ten Allgemeinen Wohngebiets zulässigen Nutzungen näher bestimmt. Dabei sind die zulässigen, 

die ausnahmsweise zulässigen und die unzulässigen Nutzungen definiert. Die zulässigen Nut-

zungen orientieren sich weitgehend an den Vorgaben des § 4 BauNVO. Aufgrund der ortspezifi-

schen Gegebenheiten und der Planungsziele werden jedoch einzelne Spezifikationen auf der 

Grundlage von § 1 Abs. 5 BauNVO getroffen. 

Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sind als nur ausnahmsweise zulässig festge-

setzt. Damit werden die gesamtstädtischen Zielstellungen im Hinblick auf die Entwicklung der 

zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Brandenburg an der Havel und der damit verbundenen 

Maßgaben zur Ansiedlungen von zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben berücksichtigt. So 

können im Plangebiet nur Kleinstbetriebe zur wohngebietsbezogenen Versorgung ausnahmswei-

se zugelassen werden.  

Daneben sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen, da das Gebiet nicht unmittel-

bar an einer Hauptverkehrsachse liegt und lediglich durch Anliegerstraßen erschlossen ist. Der 

Kundenverkehr derartiger Betriebe würde die Infrastruktur übermäßig stark belasten und zu un-

erwünschten Lärmbelästigungen führen, sodass damit die angestrebte Wohnnutzung beeinträch-

tigt werden könnte. Dem soll vorgebeugt werden. 
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7.3. Maß der baulichen Nutzung 

In der Planzeichnung werden in der Planschablone die folgenden Festsetzungen zum Maß der 

baulichen Nutzung getroffen: 

Á Grundflächenzahl: GRZ 0,4 

Á Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

Á Höhe der Gebäude (OK TF 3/4) 

Á Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung 

Begründung: 

Um die Versiegelung des Bodens auf ein verträgliches Maß zu begrenzen und die sinnvolle Nut-

zung dieser innerstädtischen Fläche als Wohnstandort zu ermöglichen, wurde in Anlehnung an 

§ 17 BauNVO die Grundflächenzahl 0,4 festgesetzt sowie ein zulässiges Höchstmaß der Gebäu-

de definiert.  

Die Teilgebiete WA 1 und WA 2 sind mittels Knotenlinie (Planzeichen 15.14. Planzeichenver-

ordnung) von den Teilgebieten WA 3 und WA 5 getrennt. Sie dient der Abgrenzung der unter-

schiedlichen Nutzungsmaße. Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse ist in den 

Teilgebieten WA 1 und WA 2 auf drei Vollgeschosse und in den Teilgebieten WA 3 bis WA 5 

auf maximal zwei Vollgeschosse begrenzt. Entlang der Straße Grüne Aue können somit höher-

geschossige Gebäude entstehen. Die Teilgebiet WA 1 und WA 2 eignen sich insbesondere für 

die Errichtung von Mehrfamilienhäusern, sodass die Zulassung einer dreigeschossigen Bebauung 

sinnvoll ist. Im rückwärtigen Bereich des Grundstücks soll eine kleinteiligere Bebauung entste-

hen, da in der Stadt aktuell eine große Nachfrage nach Baugrundstücken für individuellen Ei-

genheimbau herrscht. Für das Ziel der Stadt, eine kleinteilige Bebauung vorwiegend mit 

Einfamilien- und Doppelhäusern abzusichern, ist die Festsetzung von zwei Vollgeschossen aus-

reichend. 

 

 TF 2 Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl 

In den Teilgebieten WA 3 bis WA 5 des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets ist eine 

Überschreitung der in der Planzeichnung (Planschablone) festgesetzten Grundflächen-

zahl (GRZ) 0,4 durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen unzuläs-

sig.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO 1990/2017) 

 

Begründung: 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die im Baugebiet zulässige Grundfläche (hier: GRZ 0,4 

ï festgesetzt in der Planschablone der Planzeichnung) durch die Grundfläche von Garagen und 

Stellplätzen mit ihren Zufahrten, durch Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO und bauliche Anla-

gen unterhalb der Geländeoberfläche (sog. Neben-GRZ) um bis zu 50 Prozent überschritten wer-

den, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Für das festgesetzte Allgemeine 

Wohngebiet in dem eine Haupt-GRZ 0,4 gilt, würde das bedeuten, dass sich die maximal zuläs-

sige Versiegelung durch Haupt- und Nebenanlagen zusammen auf bis zu 60 % der Baugrund-

stücksfläche belaufen dürfte (Haupt-GRZ 0,4 + Neben-GRZ 0,2 = Gesamt-GRZ 0,6).  
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Eine solche intensive Versieglung ist in den Baugebieten WA3 bis WA5 mit einer angestrebten 

kleinteiligen Einzel- und Doppelhausbebauung städtebaulich nicht erwünscht. Im Interesse eines 

verstärkten Bodenschutzes, dabei auch zur Berücksichtigung der hohen Grundwasserstände und 

zur Sicherung eines hohen Grünflächenanteils im Baugebiet wird von der Regelung des § 19 

Abs. 4 Satz 3 BauNVO Gebrauch gemacht: In den Teilgebieten WA 3 bis WA 5 wird die 50-

prozentige Überschreitungsmöglichkeit der GRZ nach § 19 Abs. 4 BauNVO ausgeschlossen. Da 

in den Teilgebieten WA 1 und WA 2 die Errichtung von Mehrfamilienhäusern angestrebt wird 

und damit eine intensivere Nutzung auf diesen Baugrundstücken stattfinden soll, wird für diese 

Gebiete die Überschreitung der Haupt-GRZ durch Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 

BauNVO nicht eingeschränkt. Dies dient einer zweckmäßigen Nutzung der Grundstücke für den 

Mehrfamilienhausbau.  

 

 TF 3 Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens der baulichen Anlagen 

(1) Die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses baulicher Anlagen in den 

Teilgebieten WA 1 und WA 2 darf 30,5 m über NHN nicht unterschreiten. 

(2) Die Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses baulicher Anlagen in den 

Teilgebieten WA 3 bis WA 5 darf 30,2 m über NHN nicht unterschreiten. 

(3) Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) i.S.d. § 12 BauNVO sowie Ne-

benanlagen i.S.d. § 14 BauNVO bleiben hiervon unberührt. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 1990/2017) 

 

Begründung: 

Das Plangebiet liegt außerhalb von förmlich festgesetzten und von sonstigen Überschwem-

mungsgebieten gemäß § 76 WHG. Allerdings wurde im Rahmen der Baugrunduntersuchung 

festgestellt, dass das Grundwasser bereits 0,95 m bis 1,95 m unter der Geländeoberfläche ansteht 

- das höchste anzunehmende Grundwasser liegt bei rund 29,65 m über NHN. Seitens des Lan-

desamts für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz wurde ergänzend darauf hingewiesen, 

dass im Plangebiet bei Starkregen Vernässungsgefahr droht.
54

 Aufgrund dieser Informationen 

wurde die TF 3 gefasst, um Wasserschäden bei Starkregen oder durch hoch anstehendes Grund-

wasser an den baulichen Anlagen zu vermeiden. 

Von dieser Festsetzung werden alle baulichen Anlagen außer Stellplätze und Carports i.S.d. § 12 

BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO erfasst. Insofern gilt die Festsetzung auch für 

die Errichtung von Garagen.  

 

 TF 4 Höhe baulicher Anlagen  

(1) Für die Höhe von Gebäuden gelten folgende Höchstmaße: 

 Bei maximal drei zulässigen 

Vollgeschossen (III)  

im WA 1 und WA 2 

Bei maximal zwei zulässigen 

Vollgeschossen (II)  

im WA 3 bis WA 5 

                                                 

 
54 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz: Stellungnahme vom 13. und 14.01.2016. 
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OK 

max 

43,00 m ü NHN 40,00 m ü NHN 

 

(2) Eine Überschreitung der zulässigen Höhe der Oberkante baulicher Anlagen (OK) 

kann ausnahmsweise für technische Anlagen sowie für Anlagen zur Nutzung erneu-

erbarer Energie in der technisch notwendigen Höhe zugelassen werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 

 1990/2017) 

 

Hinweis: In Abhängigkeit der zulässigen Zahl der Vollgeschosse ergeben sich aus der 

Festsetzung nach Absatz 1 etwa die folgenden Gebäudehöhen über Geländeoberkante: 

festgesetzte Zahl der 

Vollgeschosse  

III II 

OK max 13 m 10 m 

 

Begründung: 

In Ergänzung der festgesetzten zulässigen Zahl der Vollgeschosse werden in der TF 4 maximale 

Gebäudehöhen definiert. Durch die Festsetzung der maximalen Oberkante der Gebäude wird 

maßgeblich Einfluss auf die Höhenentwicklung im B-Plangebiet genommen.  

Das Gelände weist derzeit noch etwas unterschiedliche Höhenverhältnisse auf. Die Geländehö-

hen liegen zwischen 29,15 m ü NHN (Süden), 29,50 m ü. NHN (Osten und Westen) und 30,33 m 

ü NHN (Nordwesten).
55

 Im Zuge der Herstellung der Erschließungsanlagen wird das Geländeni-

veau im Bereich der Planstraße voraussichtlich durch den Vorhabenträger weitgehend angegli-

chen. Auf den privaten Baugrundstücken wird das Geländeniveau ggf. von den zukünftigen 

privaten Eigentümern angepasst. Insofern kann von einer durchschnittlichen Höhe des Geländes 

von rund 30,00 m über NHN ausgegangen werden. An diesem Wert sind die definierten maxi-

malen Gebäudehöhen orientiert. Es können somit in den Teilgebieten WA 1 und WA 2 Gebäude 

mit einer Höhe von rund 13 m ab Geländeoberkante und in den übrigen Teilgebieten rund 10 m 

hohe Gebäude entstehen.  

Insgesamt dient die Festsetzung der Berücksichtigung der Belange der Stadtgestaltung und ist an 

der Höhe der benachbarten Gebäude orientiert. Mit der geplanten Bebauung wird somit die be-

reits vorhandene Bebauungsstruktur aufgegriffen und fortgesetzt.  

 

Zu Absatz 2:  

Um die Errichtung technisch erforderlicher Anlagen und von Anlagen zur Erzeugung und Nut-

zung regenerativer Energie auf den Dächern im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht durch 

Höhenfestsetzungen zu behindern, wird die Regelung des Absatzes 2 getroffen. Da zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, in welchem Maße eine Überschreitung der zulässigen Hö-

he erforderlich sein kann, wird hierzu keine Maßfestsetzung getroffen. Um jedoch im Gegenzug 

                                                 

 
55 Vermessungsbüro Dipl. -Ing. Andreas Kochmann, Lage- und Höhenplan, Stand vom 20.06.2014. 
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auch Beeinträchtigungen des Stadtbildes entgegentreten zu können, kann die Überschreitung der 

gemäß Absatz 1 zulässigen Höhen nur ausnahmsweise zugelassen werden. Diese ausnahmsweise 

Zulässigkeit soll die Einzelfallprüfung ermöglichen. 

7.4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche 

 

Baugrenzen (zeichnerische Festsetzung in der Planzeichnung) 

Die in den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 des Allgemeinen Wohngebiets festgesetzte Baugrenze 

verläuft in einem Abstand von 3,0 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen und den Nachbar-

grundstücken. 

 

Begründung: 

Mit der Festsetzung von Baugrenzen wird die überbaubare Grundstücksfläche definiert. Grund-

sätzlich verlaufen die Baugrenzen in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten mit einem 

Abstand von 3,0 m zu den umgebenden Verkehrsflächen und zu den an das Plangebiet angren-

zenden Nachbargrundstücken. Somit werden die Mindest-Abstandsflächen nach Bauordnungs-

recht aufgegriffen und Einfluss auf das städtebauliche Erscheinungsbild der geplanten 

Wohnsiedlung genommen.  

Die genaue Form oder Lage der Baukörper in den Teilgebieten des festgesetzten Allgemeinen 

Wohngebiets ist bewusst nicht festgesetzt. Innerhalb der großzügigen Baufenster können sich die 

baulichen Anlagen bewegen; es wird somit eine gewisse Flexibilität für die Anordnung der Ge-

bäude auf den Baugrundstücken gewährleistet. 

 

Bauweise (Festsetzung in der Planschablone in der Planzeichnung) 

In der Planzeichnung ist für Teilflächen des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes die offene 

Bauweise festgesetzt. Weiterhin ist für die Teilgebiete WA 3 bis WA 5 nur die Errichtung von 

Einzelhäusern und Doppelhäusern zulässig. 

 

Begründung: 

Die offene Bauweise zeichnet sich gem. § 22 Abs. 2 BauNVO dadurch aus, dass die Gebäude 

mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen zu errichten sind 

und die Länge dieser Hausformen höchstens 50 m betragen darf. Die das Baugebiet umgebende 

Bebauung ist sehr heterogen. Es gibt sowohl die Ăklassischenñ Einfamilienhªuser entlang der 

Straße Grüne Aue und im östlich angrenzenden Wohngebiet als auch Reihenhäuser oder Lager-

gebäude mit einer Länge von über 50 m.  

Da bei der Entwicklung des Baugebiets das Ziel verfolgt wird, eine eher kleinteilige Bebauungs-

struktur zu schaffen, erfolgt die Festsetzung der offenen Bauweise für alle Wohngebietsflächen. 

Entlang der Straße Grüne Aue, in den Teilgebieten WA 1 und WA 2, werden darüber hinaus 

keine weitergehenden Festsetzungen zur Bauweise getroffen, sodass hier auch Gebäudezeilen 

mit bis zu 50 m Länge errichtet werden können. Damit könnte die westlich an das Plangebiet 

angrenzende Reihenhausbebauung im Plangebiet des B-Plans Nr. 30 fortgesetzt werden. 
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In den Teilgebieten WA 3 bis WA 5 hingegen ist die Errichtung von ein Einzel- und Doppelhäu-

sern vorgeschrieben. Diese Festsetzung basiert auf dem Ziel der Stadt, die Flächen im Plangebiet 

insbesondere für den individuellen Eigenheimbau in Form von Einfamilien- und Doppelhäusern 

zu entwickeln und damit das Angebot der Wohnformen im Stadtteil zu erweitern. Daneben wird 

mit der Festsetzung auch die im benachbarten Gebiet bestehende Bebauungsstruktur aufgegriffen 

und fortgesetzt. Hinter der bestehenden Reihenhausbebauung entlang der Straße Grüne Aue 20 

bis 22 werden aktuell ebenfalls freistehende Einfamilienhäuser errichtet. 

 

7.5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

 

 TF 5  Zulässige Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden in dem festgesetzten 

 Allgemeinen Wohngebiet WA 3 bis WA 5 

In den Teilgebieten WA 3 bis WA 5 des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets sind 

höchstens zwei Wohnungen je Einzelhaus oder Doppelhaushälfte allgemein zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO 1990/2017) 

 

Begründung: 

In Ergänzung der bereits begründeten Festsetzung zur Beschränkung der zulässigen Hausformen 

in den Baugebieten WA 3 bis WA 5 auf Einzel- und Doppelhäuser ist zur Erreichung der Pla-

nungsziele, die Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden auf maximal zwei je Gebäude be-

grenzt. Als Gebäude gelten ein Einzelhaus und eine jede Doppelhaushälfte.  

Die Beschränkung der Wohnungsanzahl je Gebäude ist erforderlich, da nach der Rechtsprechung 

der planungsrechtliche Begriff des ĂEinzelhausesñ nicht dem architektonischen Bild eines Ein-

familienhauses entsprechen muss. Nach der Auslegung der Gerichte ist ein Einzelhaus ein all-

seits freistehender Baukörper, der aber aus mehreren selbstständig nutzbaren baulichen Anlagen 

bestehen kann (OVG Niedersachsen, 08.12.1995 - 1L 3209/94, BRS 57 Nr. 83 BauR 1996, 

S. 354, sowie: BVerwG 04.10.1995 - 4 B 68.95, BRS 57, Nr. 95). Somit sichert allein die zeich-

nerische Festsetzung ĂEinzelhausñ nicht die gew¿nschte Bebauungsart und Nutzungsdichte Ăin-

dividueller Eigenheimbau in Form von Einfamilien- und Doppelhªusernñ. Zur Erreichung der 

Planungsziele ist die Festsetzung der maximal zulässigen Wohnungen in einem Gebäude erfor-

derlich und geeignet. Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass Wohnungsanzahl und damit 

die Nutzungsintensität im Gebiet begrenzt werden. 

7.6. Straßenverkehrsflächen, Straßenbegrenzungslinie 

Neben der Festsetzung von Straßenverkehrsflächen, die zur äußeren Erschließung des Plange-

biets dienen, werden in der Planzeichnung die folgenden zeichnerischen Festsetzungen zur Er-

schließung des Plangebiets getroffen: 

¶ ¥ffentliche Verkehrsflªchen mit besonderer Zweckbestimmung Ă¥ffentlicher FuÇwegñ 

¶ ¥ffentliche Verkehrsflªchen mit besonderer Zweckbestimmung ĂVerkehrsberuhigter Be-

reichñ 

¶ Straßenbegrenzungslinie 

lexsoft://document/FILENAME?xid=38807,0
lexsoft://document/FILENAME?xid=126372,0
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Begründung: 

Der Streifen der Flurstücke 24/4; 25/4; 26/4; 27/4 und 28/4 an der öffentlichen Straße Grüne Aue 

wurde den Eigentumsverhältnissen entsprechend als öffentliche Straßenverkehrsfläche festge-

setzt und dient der Erschließung der Teilgebiete WA 1 und WA 2. 

Die Teilgebiete WA 3 bis WA5 des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets sollen über eine 

innere Erschließungsstraße, die als Ringstraße angelegt ist, erschlossen werden. Die Zufahrt zur 

Ringstraße erfolgt über einer Verlängerung des Stichs der Wilhelmsdorfer Straße. Diese neu ge-

plante Ringstraße (Planstraße) ist in der Planzeichnung als Ă¥ffentliche Verkehrsflªche mit be-

sonderer Zweckbestimmung ĂVerkehrsberuhigter Bereichñ festgesetzt. 

Zusätzlich ist im Plangebiet zwischen dem nordöstlichen Abschnitt der Planstraße und der Straße 

Grüne Aue eine Fußgängerverbindung vorgesehen, die als Ă¥ffentliche Verkehrsflªche mit be-

sonderer Zweckbestimmung Ăöffentlicher Fußwegñ in der Planzeichnung festgesetzt ist. Dieser 

Fußgängerweg erleichtert Fußgängern die Querung des Gebiets und gewährleistet damit eine 

schnellere Fußgängerverbindung vom Plangebiet zu den nächstgelegenen Haltestellen des ÖPNV 

bspw. an der Otto-Sidow-Straße. Die Durchwegung des Plangebietes für die Öffentlichkeit wird 

so gesichert. Mittels der Knotenlinie (Planzeichen 15.14. Planzeichenverordnung) sind die bei-

den Verkehrsflächen unterschiedlicher Zweckbestimmung voneinander getrennt. 

Die Straßenbegrenzungslinie dient der Abgrenzung zwischen öffentlichen Verkehrsflächen und 

den Baugebieten.  

Die Anlage der Ringerschließung und des querenden Fußweges soll von privater Seite aus einer 

Hand erfolgen und finanziert werden. Nach Herstellung und Abnahme der Ringerschließung und 

des Fußweges sollen diese Verkehrsflächen öffentlich gewidmet werden. 

Zur Begründung der festgesetzten Erschließungsflächen wird zusätzlich auf die Erläuterungen 

im Kapitel 6.2 Verkehrliches Erschließungskonzept verwiesen. 

 

 TF 6 Höhenlage der Oberkante des Belags der öffentlichen  

  Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Die Höhenlage der Oberkante des Belags der öffentlichen Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung darf 29,85 m über NHN nicht unterschreiten.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO 1990/2017) 

 

Begründung: 

Nach § 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann für Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB auch die Höhen-

lage festgesetzt werden. Eine solche Regelung ist für die nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festge-

setzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmun (Planstraße/Verkehrsberuhigter Bereich 

und Öffentlicher Fußweg) erforderlich.  

Das höchste Grundwasser im Plangebiet beträgt rund 29,65 m über NHN. Mithilfe der Festset-

zung einer Mindesthöhenlage der öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

soll sichergestellt werden, dass keine Grundwasserschäden an den anzulegenden Verkehrswegen 

entstehen. Dies dient dem Schutz der Investition sowie der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. 

Die Regelung erfolgt analog zur Festsetzung der Mindesthöhe des Fertigfußbodens baulicher 

Anlagen (TF3). 
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7.7. Örtliche Bauvorschriften 

Vorbemerkung 

Nach § 9 Abs. 4 BauGB können auf Landesrecht beruhende Regelungen als Festsetzungen in 

den Bebauungsplan aufgenommen werden. In § 87 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) hat 

das Land Brandenburg abschließend definiert, welche örtlichen Bauvorschriften in einen Bebau-

ungsplan aufgenommen werden können. Besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung von 

baulichen Anlagen können auf der Rechtsgrundlage des § 87 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO getroffen wer-

den, soweit dies zur Verwirklichung baugestalterischer und städtebaulicher Absichten erforder-

lich ist. Von dieser Möglichkeit wird im vorliegenden B-Plan Gebrauch gemacht.  

 

 TF 7 Farbe der Dacheindeckung 

(1) Dacheindeckungen sind in den Farbtönen rot bis braun und grau bis schwarz aus-

zuführen.  

(2) Blaue, gelbe, grüne und violette Dacheindeckungen sind unzulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO) 

 

Begründung: 

Bei der Bestandserfassung der Farben der umgebenden Dacheindeckungen konnte festgestellt 

werden, dass diese ausschließlich im Bereich der Rot- bis Brauntöne oder im grauen Farbbereich 

liegen. Eine einzige Ausnahme bildet das Wohnhaus mit der Hausnummer Grüne Aue 11a. Grü-

ne Dacheindeckungen können damit nicht als gebietstypisch angesehen werden.  

Da die Dachlandschaft bereits aus einiger Entfernung zu erkennen ist, sollen im Sinne einer ein-

heitlichen Stadtgestaltung die in der Umgebung vorherrschenden Farben auch im geplanten 

Wohngebiet verwendet werden - dazu dient die TF 7.  

Klarstellend werden in Absatz 2 blaue, gelbe, grüne und violette Dacheindeckungen ausge-

schlossen.  

 

 TF 8 Außenwandmaterial 

 Die Außenwände von Gebäuden sind als Putz- oder Klinkerfassaden oder einer Kombi-

nation aus beiden Baumaterialien auszuführen. Andere Materialien, wie Holz oder Me-

tall, dürfen nur in untergeordnetem Umfang verwendet werden.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO) 

 

Begründung: 

Ebenso wie die Dachfarbe übt die Gestaltung der Fassade eines Gebäudes einen zentralen Ein-

fluss auf das Erscheinungsbild in einem Gebiet. Daher ist es in Ergänzung der gestalterischen 

Vorschriften zur Dachfarbe erforderlich und sinnvoll, Festsetzungen zur Gestaltung der Außen-

wände zu treffen. 

Die zu verwendenden Außenwandmaterialien sind an den Fassadenmaterialien der benachbarten 

Gebäude orientiert. Generell kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der Bestandsgebäude 

verputzte Fassaden besitzt. Neben Putzfassaden ist das Stadtbild in der Stadt Brandenburg a. d. 

H. gleichfalls maßgeblich durch Klinkerfassaden der ehemaligen Industriebauten geprägt, womit 
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dieser Baustoff ebenfalls als stadtgebietstypisch zu bewerten ist und daher im Plangebiet zulässig 

ist. 

Weitere Materialien sind nur in untergeordnetem Umfang zulässig, um zu verhindern, dass bei-

spielsweise ein gebietsuntypisches Holzhaus errichtet wird. 

 

 TF 9 Anordnung der Garagen und überdachten Stellplätze sowie der Neben-

  anlagen auf den Baugrundstücken  

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 des festgesetzten Allgemeinen Wohngebiets sind 

Garagen und ganz oder teilweise überdachte Stellplätze sowie Nebenanlagen im Sinne 

des § 14 Abs. 1 BauNVO ï mit Ausnahme von Müllboxen sowie Zugängen und Zufahr-

ten zu den Grundstücken ï erst ab einem Mindestabstand von 3,0 m zur Straßenbe-

grenzungslinie zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO) 

 

Begründung: 

Das Erscheinungsbild eines Wohngebietes wird nicht nur durch die Hauptgebäude geprägt ï 

auch die Anordnung der Nebenanlagen und Garagen sowie der überdachte Stellplätze beeinflus-

sen das Ortsbild. Das Abrücken der Nebenanlagen von der vorderen Grundstücksgrenze trägt 

regelmäßig zu einem besseren baulichen und gestalterischem Eindruck bei. Der Vorgartenbe-

reich bleit damit weitestgehend frei von Bebauung, die die Sichtverhältnisse in diesem Bereich 

einschränken könnte.  

Lediglich Müllboxen sowie Wege- und nicht überdachte Stellplatzflächen auf den Grundstücken 

sind von der Beschränkung ausgeschlossen, da diese nutzungsbedingt erforderlich und gestalte-

risch verträglich sind. 

  

 TF 10 Einfriedungen 

Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer maximalen Hö-

he von 1,50 m zulässig.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO) 

 

Begründung: 

Die Höhe und die Gestalt von Einfriedungen sind für den fußläufigen Betrachter eines Bauge-

biets von Bedeutung, da sie einerseits als Straßenbegleitung selbst das Ortsbild prägen und zum 

anderen die Sichtbarkeit von Vorgärten und Häusern beeinflussen. Sie sollen nicht abweisend 

wirken, zugleich aber die privaten Bereiche der Grundstückseigentümer kennzeichnen und auch 

schützen. Daher ergibt sich das folgende Regelungserfordernis: Die Höhe von Einfriedungen 

entlang der öffentlichen Verkehrsflächen wird auf maximal 1,50 m begrenzt, um visuelle Beein-

trächtigungen zu vermeiden. Es wird die Entwicklung eines locker strukturierten Wohngebiets 

angestrebt. Die Sicht auf die Bebauungsstruktur soll nicht durch bspw. zu hohe Zaunanlagen 

versperrt werden. Dies dient auch der Integration der geplanten Bebauung in die bestehende Be-

bauungsstruktur, indem die Sichtverhältnisse über die Grenzen des Baugebiets hinweg gewahrt 

bleiben.  
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7.8. Grünordnerische Festsetzungen 

 

 TF 11 Versickerung von Regenwasser, Vermeidung von Vollversiegelung 

(1) Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist breitflächig oder 

in Versickerungsmulden auf den Baugrundstücken zu versickern.  

(2) Das auf der öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung verkehrsberuhig-

ter Bereich anfallende Niederschlagswasser, muss in straßenbegleitenden Mulden 

versickert werden. Die Mulden dürfen eine maximale Tiefe von 0,3 m aufweisen. 

(3) Unterirdische Anlagen zur Versickerung des Niederschlagswassers, wie Rigolen 

oder Sickerschächte, sind unzulässig.  

(4) Auf den Baugrundstücken sind die Befestigungen von Wegen, Zufahrten und Stell-

plätzen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luft-

durchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 

Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig, soweit sie nicht 

zur Herstellung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 54 Abs. 4 

BbgWG) 

 

Begründung zu Absatz 1 und 2: 

Gemäß § 54 Abs. 4 Brandenburgisches Wassergesetz ist das anfallende Niederschlagswasser zu 

versickern, sofern es nicht verunreinigt ist. Das Wassergesetz lässt dabei offen, wo und wie die 

Versickerung zu erfolgen hat. Es ist jedoch zulässig, diese Verpflichtung als Festsetzung in einen 

Bebauungsplan aufzunehmen. 

Für das Plangebiet wird die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers durch die textli-

che Festsetzung TF 11 Absatz 1 und 2 geregelt. Dementsprechend soll das Niederschlagswassers 

breitflächig oder in Versickerungsmulden auf den Baugrundstücken zur Versickerung gebracht 

werden. Für die Fahrbahn der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-

stimmung Ăverkehrsberuhigter Bereichñ gilt, dass das Niederschlagswasser in straßenbegleiten-

den Mulden mit einer entsprechenden Tiefe, zu versickern ist. Im Baugrundgutachten wurde 

bestätigt, dass das Niederschlagswasser in die liegenden Sandschichten versickert werden 

kann.
56

 

Die Versickerung des Niederschlagswassers erfolgt aus ökologischen Gründen; zu benennen 

sind u. a. folgende positive Wirkfaktoren: Anreicherung des Grundwassers, Lebensgrundlage für 

Pflanzen; klimatische Funktion in Folge der Verdunstung. 

 

Hinweis: Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft des Plangebiets zu Planfestgestellten 

Flächen der Deutschen Bahn wird darauf hingewiesen, dass Dach-, Oberflächen- und sonsti-

ge Abwässer nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden dürfen. 

 

 

                                                 

 
56 baulab, Prüfstelle Brandenburg: Geotechnischer Untersuchungsbericht, Baugrundgutachten, Stand vom 30.12.2015, S. 7. 
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Zu Absatz 3: 

Unterirdische Entwässerungsanlagen erfordern für die Stoffeinleitung ins Grundwasser gemäß 

§§ 8 und 9 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis. Diese darf nur erteilt werden, wenn gemäß 

§ 48 WHG keine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit des Grundwassers zu be-

sorgen ist. Laut technischem Regelwerk ist mindestens ein Abstand von 1 m ab Unterkante der 

unterirdischen Entwässerungsanlage zum mittleren höchsten Grundwasserstand einzuhalten. 

Diese Forderung kann am Standort des Plangebietes wegen des hoch anstehenden Grundwassers 

nicht erfüllt werden. Deshalb sind unterirdische Entwässerungsanlagen wie z. B. Rigolen oder 

Sickerschächte ausgeschlossen. 

 

Zu Absatz 4: 

Mit der Festsetzung, dass die Befestigungen von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen in wasser- 

und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen sind, wird ein Mindestmaß an Wasser- und Luft-

durchlässigkeit zugunsten des Naturhaushaltes erhalten ï dementsprechend dient die Festsetzung 

der Versickerung des Niederschlagswassers damit der Regenerierung des Grundwassers.  

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist es jedoch auch möglich - sofern dies erforderlich 

ist - geschlossene Verkehrsflächen herzustellen.  

 

 TF 12 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Auf den Baugrundstücken sind je angefangene 500 m² Baugrundstücksfläche ein einhei-

mischer, standortgerechter Baum oder hoch- oder halbstämmiger Obstbaum und drei 

Sträucher zu pflanzen und zu erhalten. Die Sträucher sind als freiwachsende Hecke oder 

Gehölzgruppe mit Pflanzabstand 1,5 m anzuordnen. Bestehende standortheimische 

Bäume, die erhalten bleiben sollen, können auf diese Pflanzverpflichtung angerechnet 

werden. 

Es sind die Arten der Pflanzliste und autochtones (gebietsheimisches/gebietseigenes) 

Pflanzmaterial zu verwenden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

 

Begründung: 

Die Festsetzung von Baum- und Strauchpflanzungen auf den Baugrundstücken dient der Begrü-

nung und Gliederung des Wohngebiets. Im Zuge der Bauarbeiten zur Realisierung der Erschlie-

ßungsanlagen und der Wohnbebauung kommt es zum Verlust eines Großteils des vorhandenen 

Baumbestandes im Gebiet. Mit der getroffenen Festsetzung ist daher beabsichtigt, einen gewis-

sen Grad an Eingrünung des Baugebiets und damit gleichzeitig eine Aufwertung des Ortsbildes 

zu erreichen.  

Daneben hat die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern einen ökologischen Wert. Die Pflanzun-

gen können zukünftig insbesondere als Habitat für verschiedene Vogelarten dienen. Damit wird 

die ökologische Vielfalt im Gebiet gesteigert. Die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen sind daher 

auch artenschutzrechtlich von Bedeutung. Zudem beeinflussen die Pflanzungen das Kleinklima 

im Gebiet positiv.  

Bereits vorhandene standortheimische Bäume dürfen auf die festgesetzten Baumpflanzungen 

angerechnet werden. Die Anrechnung der standortheimischen Bäume dient insoweit als Anreiz 
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der Sicherung des vorhandenen Baumbestands im Rahmen der Baudurchführung. Die Vorschrift 

soll sicherstellen, dass ein Bauherr bei Aufgabe von Pflanzgeboten im Falle der Erhaltung nicht 

schlechter gestellt ist als einer ohne Baumstandorte auf dem Grundstück.  

Zur Sicherung der Pflanzqualität ist die Anwendung von Arten der festgesetzten Pflanzliste vor-

gesehen. 

 

Pflanzliste  

Laubbäume (Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm - gemessen in 1,30 m Höhe) 

lateinischer Name deutscher Name 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Malus silvestris Wildapfel 

Pyrus pyraster Wildbirne 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Betula pendula Hängebirke 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Fraxinus excelsior Gemeine Esche 

Quercus robur Stieleiche 

Ulmus minor Feldulme 

 

Obstbäume (Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm - gemessen in 1,30 m Höhe) 

lateinischer Name deutscher Name 

Malus domestica Apfel 

Pyrus communis Birne 

Prunis avium Süßkirsche 

 

Sträucher 

lateinischer Name deutscher Name 

Corylus avellana Gemeine Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Rosa rubiginosa Wein-Rose 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa tomentosa Filzrose 

Salix caprea Salweide 
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Sambucus nigra Holunder 

 

Begründung: 

Die in der Pflanzliste aufgeführten Gehölzarten haben eine hohe ökologische Wertigkeit, da es 

sich um einheimische, standortgerechte Arten handelt. Die Auswahl der Arten ist an dem Erlass 

des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Ministeriums für Umwelt, Ge-

sundheit und Verbraucherschutz zur Sicherung gebietsheimische Herkünfte bei der Pflanzung 

von Gehölzen vom 18.09.2013 orientiert. Die Liste enthält folglich nur heimische Gehölzarten.  

Die gelisteten Obstbäume sind geeignet, die Artenvielfalt im Plangebiet zu erhöhen - daher wur-

den sie in die Pflanzliste aufgenommen.  

Des Weiteren ist autochtones Pflanzmaterial zu verwenden. Das bedeutet, dass Pflanzen aus dem 

Herkunftsgebiet Ostdeutsches Tiefland gemäß Anlage 2 des Erlasses des Ministeriums für Infra-

struktur und Landwirtschaft und des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-

schutz zur Sicherung gebietsheimische Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen vom 

18.09.2013 zu verwenden sind. Dieses Pflanzmaterial gilt als gebietsheimisch/gebietseigen.  

Daneben sind die Bäume in der Qualität Hochstamm und einem Stammumfang von 12,0 bis 14,0 

cm (gemessen in 1,30 m Höhe) zu pflanzen. Damit soll die ökologische Wirksamkeit der Pflan-

zungen sichergestellt werden. 
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7.9. Hinweise ohne Normcharakter  

 

Hinweis 1: Artenschutz nach Bundesrecht 

(1) Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für beson-

ders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff. des Geset-

zes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz ï BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung, und der Verordnung 

zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArt-

SchV) vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258 [896]) in der jeweils geltenden Fassung wird hin-

gewiesen. 

(2) Soweit bei der Umsetzung der Planung Ausnahmen oder Befreiungen von den Vor-

schriften des Artenschutzes nach Bundesrecht erforderlich werden, müssen diese recht-

zeitig durch den Bauherrn beantragt werden. 

 

Begründung: 

Die zukünftigen Bauherren werden durch die Aufnahme dieses Hinweises in Absatz 1 auf die 

geltende Rechtslage hingewiesen. Anliegen ist es, Verletzungen des Artenschutzrechtes zu ver-

meiden. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans konnte das Vorkommen von Lebensstätten 

geschützter Brutvogelarten nachgewiesen werden. Betroffen sind die Arten Amsel, Blaumeise, 

Feldsperling, Fitis, Grünfink, Kohlmeise, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, 

Neuntöter, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp. Zusätzlich wurde das Vorkommen 

von Zauneidechsen festgestellt. Daher wird auf die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgeset-

zes und auf die Bundesartenschutzverordnung hingewiesen. 

Im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages konnte bereits während der B-

Planaufstellung festgestellt werden, dass für den Neuntöter und die Zauneidechse die Gewährung 

einer Ausnahme gemäß § 45 BNatSchG erforderlich ist. Der Hinweis dient damit ebenfalls der 

Information der zukünftigen Bauherren, dass bei der Umsetzung der Planung die notwendigen 

Anträge rechtzeitig zu stellen sind. 

 

Hinweis: Der zuständigen Genehmigungsbehörde lag der Ausnahmeantrag bereits vor Durchfüh-

rung der förmlichen Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vor. Mit Bescheid vom 

21.04.2016 erteilte die Untere Naturschutzbehörde die Ausnahmegenehmigung gemäß 

§ 45 BNatSchG für die Arten Zauneidechse und Neuntöter. So wird sichergestellt, dass die Pla-

nung vollzugsfähig ist. 

 

 






















































